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Die Zeit ist reif für Dauerstellen für 
Daueraufgaben 
Vorwort von Andreas Keller 
 
Immer mehr Zeitverträge mit immer kürzeren Laufzeiten, lange und steinige Karrierewege. 

Das ist nicht nur unfair gegenüber den betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern – auch die Kontinuität und damit die Qualität von Forschung und Lehre sind sub-

stanziell gefährdet. Mit dem 2007 in Kraft getretenen und 2016 sowie 2020 novellierten 

Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) gilt an Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen ein weitreichendes Sonderarbeitsrecht, das die Befristungspraxis immer weiter 

verschärft hat.  

 

84 Prozent aller wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Universitäten und 

78 Prozent an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sind 

befristet beschäftigt. Die durchschnittliche Laufzeit der Zeitverträge liegt an den Universi-

täten bei 18 Monaten, an den Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissen-

schaften bei 15 Monaten. Das hat die im Mai 2022 veröffentlichte Evaluation der 2016er 

Novelle des WissZeitVG ergeben, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung in 

Auftrag gegeben hatte. 

 

Die Wissenschaftsarbeitgeber haben allen Appellen zum Trotz über Jahre nicht nachweisen 

können, dass sie mit ihren Freiräumen verantwortungsbewusst umgehen können. Es ist 

höchste Zeit, den Befristungsmissbrauch in der Wissenschaft gesetzlich zu unterbinden – 

Schluss mit Hire and Fire in der Wissenschaft! Der Gesetzgeber hat jetzt die Aufgabe, der 

Arbeitgeberwillkür arbeitsrechtliche Grenzen zu setzen. 

 

Tatsächlich hat sich die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP schon in ihrem Koalitions-

vertrag vom Dezember 2021 vorgenommen, das WissZeitVG nach seiner Evaluation zu 

reformieren und so dafür zu sorgen, „dass in der Wissenschaft Dauerstellen für Dauer-

aufgaben geschaffen werden“. Damit hat es der GEW-Slogan „Dauerstellen für Daueraufga-

ben“ in den Koalitionsvertrag geschafft und ist zur Richtschnur der Bundesregierung für die 

anstehende Gesetzesreform geworden. 

 

Seit ihrem Templiner Manifest (2010) setzt sich die GEW für „Dauerstellen für Dauerauf-

gaben“, berechenbare Karrierewege, stabile Beschäftigungsbedingungen und gleiche 

Chancen für alle in Hochschule und Forschung ein. Ihm folgten die Initiative der GEW für 

einen Kodex „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ (Herrschinger Kodex, 2012), die GEW-

Kampagne für den „Traumjob Wissenschaft“ (2015), die zur ersten Novellierung des 

WissZeitVG 2016 führte, die von GEW, ver.di und NGAWiss getragene Kampagne „Frist ist 

Frust“ (2019/2020), die Kampagne „Dauerstellen für Daueraufgaben“ der GEW (2020/21) 

und schließlich die Twitter-Bewegung #IchBinHanna (2021/22). Die #IchBinHanna-Bewegung 

zeigte, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur unzufrieden mit ihren 

Beschäftigungsbedingungen und Berufsperspektiven in Hochschule und Forschung, mit 

Ausgrenzung, Familienfeindlichkeit und Paternalismus in der Wissenschaft sind, sondern 



6  VORWORT 

Gesetzentwurf für eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 

auch willens und in der Lage sind, das Schweigen zu durchbrechen. Sie sind nicht mehr bereit, 

ihre von Kettenbefristungen, ungewollter Teilzeitarbeit und unbezahlter Mehrarbeit 

geprägten Beschäftigungsbedingungen als gegeben hinzunehmen. 

 

Die Zeit ist reif für eine Reform von Beschäftigungsbedingungen und Karrierewegen in Hoch-

schule und Forschung. Einer der zentralen Hebel dafür ist das WissZeitVG. Ausgehend von 

ihrem im Juni 2022 vorgelegten Acht-Punkte-Programm präsentiert die GEW hiermit einen 

ausformulierten Gesetzentwurf, der nicht weniger leisten soll, als den Mitgliedern des Deut-

schen Bundestages eine Blaupause für die überfällige Ablösung des WissZeitVG durch ein 

Wissenschaftsentfristungsgesetz zu liefern.  

 

Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, Koalition und Opposition müssen Farbe bekennen. Wir 

wünschen uns, dass das Parlament den von der GEW vorgelegten Gesetzentwurf als Baukas-

ten für die anstehende WissZeitVG-Reform nutzt. Dabei gilt anders als bei wissenschaftlichen 

Publikationen: Abschreiben ist ausdrücklich erbeten. Wir freuen uns über jede unserer For-

mulierungen, die im Bundesgesetzblatt abgedruckt wird, auch ohne Quellenangaben. 

 

Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wissen wir aber auch: Gute Argumente und 

ausgefeilte Formulierungsvorschläge allein helfen nicht. Wir müssen auch politischen Druck 

auf den Gesetzgeber aufbauen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen nach 

#IchBinHanna nachlegen und nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in der parla-

mentarischen Lobby und auf der Straße deutlich machen, dass sie auf eine Reform pochen – 

im eigenen Interesse, aber auch im Interesse von mehr Kontinuität und damit Qualität in 

Forschung und Lehre. Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir?  

 

Der vorliegende Gesetzentwurf wird zur 11. GEW-Wissenschaftskonferenz vom 21. bis 24. 

September 2022 in Dresden veröffentlicht, die unter dem Motto „Perspektiven für Hanna: 

Dauerstellen für Daueraufgaben – Gleiche Chancen für alle“ steht und trägt daher den Na-

men „Dresdner Gesetzentwurf“. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die ihren Beitrag 

zum Gelingen des vorliegenden Gesetzentwurfs beigetragen haben. In den Gesetzentwurf 

sind Expertisen und Erfahrungen von GEW-Aktiven, Beschäftigten an Hochschulen und For-

schungseinrichtungen, Betriebs- und Personalräten eingeflossen. Mein besonderer Dank gilt 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Online-Workshops zur Reform des WissZeitVG 

am 15. August 2022, den Mitgliedern der GEW-Projektgruppe „Wege zum Traumjob Wissen-

schaft“, des GEW-Bundesfachgruppenausschusses Hochschule und Forschung und des Bun-

desausschusses GEW Studierende, der Referentin in meinem Vorstandsbereich Stefani Sonn-

tag sowie unserem verlässlichen Berater und Kollegen, dem Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. 

Peter Hauck-Scholz, der den Entwurf juristisch auf Herz und Nieren geprüft hat. 

 

Frankfurt am Main, im September 2022 

Dr. Andreas Keller 

Stellvertretender Vorsitzender der GEW 

Vorstandsmitglied für Hochschule und Forschung 
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Dresdner Gesetzentwurf der GEW für ein 
Wissenschaftsentfristungsgesetz  
(WissEntfristG)  
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes 
 
 
Artikel 1 
Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
 

Das Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertrags-

gesetz – WissZeitVG) vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1073) wird wie folgt geändert. 

 

1. In der Überschrift werden die Worte „Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wis-

senschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz – WissZeitVG)“ durch die Worte „Gesetz zur För-

derung der unbefristeten Beschäftigung in der Wissenschaft (Wissenschaftsentfristungsge-

setz – WissEntfristG)“ geändert. 

 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Hochschullehrer“ die Worte „sowie dem überwiegend 

mit Lehraufgaben oder überwiegend mit Aufgaben in der Wissenschaftsverwaltung oder im 

Wissenschaftsmanagement betrauten Personal“ eingefügt. 

 

bb) Satz 1 wird um folgenden Halbsatz ergänzt: 

 

„; die §§ 2 und 3 gelten aber nur für den Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit mindestens 

der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, sofern sie nicht ergänzend zu einem Stipendium, das 

der Qualifizierung im Sinne dieses Gesetzes dient, geschlossen werden.“ 

 

cc) Satz 2 und 3 werden gestrichen. 

 

dd) Der bisherige Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

 

„Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages, der die Befristung im Geltungsbereich dieses Ge-

setzes regelt, können nicht tarifgebundene Vertragsparteien die Anwendung der tariflichen 

Regelungen vereinbaren.“ 
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b) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

 

„Zur unbefristeten Beschäftigung sind die Hochschulen verpflichtet, wenn dem in Abs. 1 Satz 

1 bezeichneten Personal überwiegend Daueraufgaben übertragen werden.“ 

 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Befristung von Arbeitsverträgen des in § 1 Abs. 1 Satz 1 genannten Personals, das nicht 

promoviert ist, ist bis zu einer Dauer von sechs Jahren zulässig, wenn die befristete Beschäf-

tigung zum Zweck der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung mit dem Ziel der Promotion 

oder bei künstlerischem Personal zum Zweck der vereinbarten künstlerischen Qualifizierung 

erfolgt.“ 

 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 

„Nach abgeschlossener Promotion ist eine Befristung bis zu einer Dauer von sechs Jahren, im 

Bereich der Medizin bis zu einer Dauer von neun Jahren zulässig, wenn mit dem in § 1 Absatz 

1 Satz 1 genannten Personal vereinbart wird, dass die Befristungsabrede entfällt, wenn wis-

senschaftliche oder künstlerische Entwicklungsziele erreicht worden sind.“  

 

cc) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt: 

 

„Die Entwicklungsziele nach Satz 2 werden mit dem in § 1 Absatz 1 Satz 1 genannten Personal 

als Gegenstand des Arbeitsvertrags vereinbart und sind nachvollziehbar und erreichbar aus-

zugestalten. Die Entscheidung über die Zielerreichung nach Satz 1 erfolgt im Rahmen eines 

transparenten Verfahrens nach Maßgabe des Landesrechts. Dient der Arbeitsvertrag der 

Qualifizierung gemäß Satz 1 oder der Entwicklung nach den Sätzen 2 bis 4 muss der Arbeits-

vertrag konkrete Aussagen über das Qualifizierungs- bzw. Entwicklungsziels, dessen Dauer 

sowie den Umfang der dafür verfügbaren Arbeitszeit, der nicht weniger als 50 vom Hundert 

der regelmäßigen Arbeitszeit betragen darf, enthalten. Die zulässige Befristungsdauer ver-

längert sich in dem Umfang, in dem Zeiten einer befristeten Beschäftigung nach Satz 1 und 

Promotionszeiten ohne Beschäftigung nach Satz 1 zusammen weniger als sechs Jahre betra-

gen haben.“ 

 

dd) Der bisherige Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die vereinbarte Befristungsdauer soll sechs Jahre betragen und darf vier Jahre nicht unter-

schreiten.“ 
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ee) Nach dem bisherigen Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

 

„Bei Arbeitsverträgen mit einer Laufzeit unter sechs Jahren ist eine nachvollziehbare begrün-

dete Prognose, dass das Qualifizierungs- bzw. Entwicklungsziel innerhalb des Vertragszeit-

raums erreicht werden wird, Bestandteil des Arbeitsvertrages.“ 

 

ff) Im bisherigen Satz 5 wird die Zahl „4“ durch „9“ ersetzt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Im bisher einzigen Satz wird das Wort „soll“ durch „muss“ ersetzt. 

 

bb) Nach dem bisher einzigen Satz werden folgende Sätze eingefügt: 

 

„Der Arbeitsvertrag muss Aussagen über das zu bearbeitende Projekt, den von dem in § 1 

Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Personal zu bearbeitenden Anteil am Projekt, die Laufzeit des 

Projekts und den Umfang der für die Projektarbeit anzusetzenden Arbeitszeit enthalten. 

Dient der Arbeitsvertrag auch dem Zweck der wissenschaftlichen und künstlerischen Qualifi-

zierung oder Entwicklung im Sinne dieses Gesetzes und wird er zugleich aus Mitteln Dritter 

finanziert, muss er konkrete Aussagen über das Qualifizierungs- bzw. Entwicklungsziel, die 

Qualifizierungs- bzw. Entwicklungsdauer und den Umfang der für Qualifizierungs- bzw. Ent-

wicklungszwecke verfügbaren Arbeitszeit, die nicht weniger als 50 vom Hundert der regel-

mäßigen Arbeitszeit einer Vollzeitstelle betragen darf, enthalten; in diesem Fall erfordert die 

Wirksamkeit der Befristung die Erfüllung der Voraussetzungen sowohl von Absatz 1 Satz 2 bis 

5 als auch von Absatz 2 Satz 2.“ 

 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden die Worte „mit mehr als einem Viertel“ durch die Worte „mit mindestens 

der Hälfte“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 1 werden nach der Angabe „§ 5“ die Worte „nach Maßgabe von Absatz 1 oder 

Absatz 2 Satz 3“ eingefügt. 

 

cc) Am Ende von Satz 1 wird folgender Halbsatz eingefügt: 

 

„, insofern sie zum Zweck der Qualifizierung oder Entwicklung im Sinne dieses Gesetzes ge-

schlossen wurden.“ 

 

dd) Satz 2 wird gestrichen. 

 

ee) Im bisherigen Satz 3 werden die Worte „Die Sätze 1 und 2 gelten“ durch die Worte „Satz 

1 gilt“ ersetzt. 

 

ff) nach dem bisherigen Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 
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„Ruhende Arbeitsverhältnisse, insbesondere in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1, werden 

nicht auf die Höchstbefristungsdauer angerechnet.“ 

 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden die Worte „die Befristung auf den“ durch die Worte „und auf welchen“ 

ersetzt und nach dem Wort „Gesetzes“ die Worte „die Befristung“ eingefügt. 

 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Fehlt diese Angabe“ durch die Worte „Fehlen diese Anga-

ben“ ersetzt. 

 

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Absatz 1“ durch die Worte „den Absätzen 1, 2 oder § 6“ 

ersetzt. 

 

bb) In Satz 1 wird nach Nr. 5 folgende Nr. 6 eingefügt, die bisherige Nr. 6 wird Nr. 7: 

 

„6. um die Hälfte von Zeiten einer Mitgliedschaft in Gremien der betrieblichen Interessen-

vertretung und akademischen Selbstverwaltung und in Aufsichtsgremien der Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen sowie Zeiten der Wahrnehmung von Aufgaben der Schwerbe-

hindertenvertretung, der Gleichstellungs- und weiterer rechtlich verankerter Beauftragter 

ohne Freistellung und“ 

 

cc) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

 

„Die jeweilige Dauer eines befristeten Arbeitsvertrages nach den Absätzen 1 und 2 verlängert 

sich im Einverständnis mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter um 

1. zwei Jahre bei Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahre (davon unberührt 

bleiben die Regelungen in § 2 Absatz 1, Sätze 9 und 10), 

2. zwei Jahre auf der Grundlage eines Nachweises einer Behinderung nach § 2 Absatz 1 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder einer chronischen Erkrankung; 

3. ein Jahr zum Ausgleich von Nachteilen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie im Zeitraum 

zwischen dem 1. März 2020 und dem 24. November 2021 entstanden sind.“ 

 

dd) Im bisherigen Satz 3 wird die Ziffer „6“ ersetzt durch „7“ und danach werden die Worte 

„und nach Satz 2 Nummer 1 bis 3“ eingefügt. 

 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 1 werden die Worte „bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren“ gestrichen. 

 

b) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 

 

„Die Vertragslaufzeit beträgt in der Regel zwei Jahre. Wird die Beschäftigung überwiegend 

aus Mitteln Dritter finanziert, muss die vereinbarte Befristungsdauer mindestens dem bewil-

ligten Projektzeitraum entsprechen.“ 
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c) Im bisherigen Satz 2 werden die Worte „Innerhalb der zulässigen Befristungsdauer sind 

auch“ gestrichen; nach dem Wort „Arbeitsvertrages“ wird das Wort „sind“ eingefügt. 

 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

 

„(2a) § 2 Absatz 1 Satz 2 bis 5 finden ein Jahr nach Inkrafttreten des geänderten Gesetzes 

Anwendung. Bis dahin findet § 2 Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 12. April 

2007, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Mai 2020 Anwendung.“ 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 3 werden das Wort „sechs“ durch das Wort „zwölf“ und die Worte „30. Septem-

ber 2020“ durch die Worte „24. November 2021“ ersetzt; nach den Worten „§ 2 Absatz 1“ 

werden die Worte „oder Absatz 2 Satz 3“ eingefügt. 

 

bb) Satz 2 wird gestrichen. 

 

5. § 8 wird wie folgt geändert: 

 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden regelmäßig alle vier Jahre unter Beteiligung der 

Gewerkschaften, die das in § 1 Absatz 2 Satz 1 bezeichnete Personal organisieren, evaluiert.“ 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die Bundesregierung berichtet dem Deutschen Bundestag darüber hinaus alle zwei Jahre, 

wie sich die Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft entwickeln.“ 

 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
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Dauerstellen für Daueraufgaben,  
Mindeststandards für Zeitverträge, 
gleiche Chancen für alle 
Allgemeine Begründung des Dresdner Gesetzentwurfs der 
GEW für ein Wissenschaftsentfristungsgesetz 
 

Die Ampelkoalition hat sich im Koalitionsvertrag vom November 2021 die Forderung der GEW 

nach „Dauerstellen für Daueraufgaben“ zu eigen gemacht und in diesem Zusammenhang 

eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) angekündigt, sobald die Er-

gebnisse der Evaluation der WissZeitVG-Novelle von 2016 vorliegen. Damit haben die Koali-

tionsparteien auf den massenhaften Protest von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

gegen prekäre Beschäftigungsbedingungen, insbesondere gegen den Befristungswildwuchs, 

reagiert. Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag gegebene 

und seit dem 20. Mai 2022 vorliegende Evaluation des WissZeitVG hat eindrücklich gezeigt, 

dass es seit 2016 weder bei der Befristungsquote noch bei den Vertragslaufzeiten noch bei 

der Gestaltung von Nachteilsausgleichen substanzielle Verbesserungen für das an Hochschu-

len und Forschungseinrichtungen beschäftigte wissenschaftliche Personal gegeben hat.  

 

84 Prozent aller wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Universitäten und 

78 Prozent an Fachhochschulen (FH) und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 

(HAW) sind befristet beschäftigt. Die durchschnittliche Laufzeit der Zeitverträge liegt an den 

Universitäten bei 18 Monaten, an den FH/HAW bei 15 Monaten. 42 Prozent der Verträge an 

Universitäten laufen nicht einmal ein Jahr, an den FH/HAW sind es sogar 45 Prozent.1 42 Pro-

zent aller befragten Hochschulen und Forschungseinrichtungen schließen prinzipiell die Mög-

lichkeit aus, die Verlängerungskomponenten zur Schaffung von Nachteilsausgleichen zu nut-

zen. In der Fläche liegt die Anwendung der Verlängerungskomponenten bei nur einem Pro-

zent.2 Die vom BMBF in Auftrag gegebene Evaluation bestätigt die grundlegenden Befunde, 

die wir aus den Untersuchungen der GEW3 und des DGB4 sowie aus dem Bundesbericht Wis-

                                                           
1 Jörn Sommer u. a.: Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Berlin/Han-

nover 2022, www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wiss-
zeitvg.html, S. 64 ff. 

2 Sommer u. a., a. a. O., S. 129 ff. 
3 Freya Gassmann unter der Mitwirkung von Jascha Groß und Cathrin Benkel: Das Wissenschafts-

zeitvertragsgesetz, Eine erste Evaluation der Novellierung von 2016, gefördert von der Max-Trae-
ger-Stiftung, Frankfurt am Main 2020, www.gew.de/aktuelles/detailseite/kritik-an-wisszeitvg-
novelle.  

4 Dietmar Hobler/Stefan Reuyß unter Mitarbeit von Esther Mader, Lisa Schubert, Julia Spitznagel: 
DGB-Hochschulreport, Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen in Deutschland, 
Eine Studie des Instituts für sozialwissenschaftlichen Transfer (SowiTra), im Auftrag des DGB Bun-
desvorstandes, Berlin 2020; Ulf Banscherus: Arbeit und Beschäftigung an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen, Expansion und Wettbewerb im Spiegel der amtlichen Statistik, DGB-Hoch-
schulreport, herausgegeben vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Bundesvorstand, Berlin 2020. 
Beide Berichte sind online verfügbar unter: www.dgb.de/themen/++co++701f435a-2589-11eb-
b49a-001a4a160123.   

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/abschlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/kritik-an-wisszeitvg-novelle
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/kritik-an-wisszeitvg-novelle
https://www.dgb.de/themen/++co++701f435a-2589-11eb-b49a-001a4a160123
https://www.dgb.de/themen/++co++701f435a-2589-11eb-b49a-001a4a160123
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senschaftlicher Nachwuchs (BuWiN)5 kennen. Alle diese empirischen Daten lassen keinen an-

deren Schluss zu als diesen: Die erste Novelle des WissZeitVG vom März 2016 ist gescheitert.  

 

Das befristete Arbeitsverhältnis ist in der Wissenschaft faktisch zum Normalfall geworden, 

obwohl im allgemeinen Arbeitsrecht in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Europäi-

schen Union die unbefristete Vollzeitstelle das Normalarbeitsverhältnis ist. Nach Maßgabe 

des Arbeitsrechts ist die Befristung die zu rechtfertigende Ausnahme, nicht die Dauerstelle. 

Nicht etwa eine „Verstopfung“ von Karrierewegen ist das drohende Problem der Wissen-

schaft, sondern der Brain Drain, die Abwanderung von Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern, die zuvor mit öffentlichen Mitteln in ihrer Qualifizierung und Weiterentwicklung 

gefördert worden sind, oft bereits viele Jahre selbständig wissenschaftlich gearbeitet und 

gelehrt haben und nun mangels langfristiger Perspektive dem deutschen Wissenschaftssys-

tem den Rücken kehren.  

 

Am 3. Juni 2022 hat die GEW ihre grundlegenden Forderungen für eine WissZeitVG-Reform 

in einem Acht-Punkte-Programm öffentlich präsentiert und zur Diskussion gestellt.6 Wir dan-

ken für die konstruktive Diskussion, die zu einer Präzisierung und Weiterentwicklung unserer 

Forderungen geführt haben! Gestützt auf diese Debatte legt die GEW nun einen zu einem 

vollständigen Gesetzentwurf ausbuchstabierten Vorschlag für eine umfassende Reform des 

WissZeitVG vor. Ziel ist eine radikale Abkehr vom bestehenden Befristungsmissbrauch: Dau-

erstellen für Daueraufgaben, Mindeststandards für Zeitverträge, gleiche Chancen für alle. 

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz soll vom Kopf auf die Füße gestellt und zu einem Wis-

senschaftsentfristungsgesetz weiterentwickelt werden. 

 

 

Vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz zum Wissenschaftsentfristungs-
gesetz: Eckpunkte einer Reform 
 

1) Klare Abgrenzung des personellen Geltungsbereichs  
Der GEW-Gesetzentwurf für ein Wissenschaftsentfristungsgesetz (WissEntfristG) verfolgt das 

Ziel, dem Grundsatz „Dauerstellen für Daueraufgaben“ zur Geltung zu verhelfen. Der Gesetz-

geber muss die Entfristung von Personal, das überwiegend Daueraufgaben in der Lehre,  in 

der Wissenschaftsverwaltung oder im Wissenschaftsmanagement wahrnimmt, sicherstellen. 

Diese Gruppe soll explizit aus dem personellen Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen 

werden (§ 1 Abs. 1 Satz 1). Noch immer ist über ein Drittel der Lehrkräfte für besondere 

Aufgaben befristet beschäftigt 7, noch immer berufen sich Arbeitgeber in der Wissenschaft 

auf das WissZeitVG, wenn sie Personen mit Daueraufgaben in wissenschaftsunterstützenden 

                                                           
5 Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs: Bundesbericht Wissenschaftlicher 

Nachwuchs 2021, Statistische Daten und Forschungsbefunde zu Promovierenden und Promovier-
ten in Deutschland, Bielefeld 2021, www.buwin.de/dateien/buwin-2021.pdf. 

6 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Hauptvorstand: Dauerstellen für Daueraufgaben: 
Weg mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, her mit dem Wissenschaftsentfristungsgesetz, 
Konsequenzen aus den Evaluationen von Befristungsrecht und Befristungspraxis ziehen, Ein Po-
sitionspapier der Bildungsgewerkschaft GEW, Frankfurt am Main 2021, www.gew.de/aktuel-
les/detailseite/acht-forderungen-fuer-ein-wissenschaftsentfristungsgesetz.  

7 Banscherus, a. a. O., S. 36.  

https://www.buwin.de/dateien/buwin-2021.pdf
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/acht-forderungen-fuer-ein-wissenschaftsentfristungsgesetz
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/acht-forderungen-fuer-ein-wissenschaftsentfristungsgesetz
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Bereichen befristen, obwohl hierfür kein Sachgrund vorliegt.8 Der Gesetzgeber muss für Klar-

heit im Gesetz selbst zu sorgen, damit nicht länger die Gerichte mit Fällen von offensichtli-

chem Befristungsmissbrauch beschäftigt werden müssen.  

 

Der Geltungsbereich des Gesetzes muss ferner auf Beschäftigungsverhältnisse mit einem 

Umfang von mindestens 50 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit begrenzt werden. Das folgt 

aus dem Zweck des Gesetzes, wissenschaftliche und künstlerische Qualifizierung bzw. Ent-

wicklung zu fördern. Dem vorliegenden Gesetzentwurf liegt die Annahme zugrunde, dass 

eine erfolgreiche Qualifizierung bzw. Entwicklung innerhalb des Befristungsrahmens von 

grundsätzlich sechs Jahren mindestens 50 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit erfordert 

(vgl. § 2 Abs. 1 Satz 59  – siehe unten Ziffer 4). Daraus ergibt sich eine entsprechende Begren-

zung des Geltungsbereichs. Eine Ausnahme hiervon erscheint lediglich bei unterhälftiger Be-

schäftigung begleitend zu einem Stipendium sinnvoll. Die GEW steht grundsätzlich für die 

Maxime „Stellen vor Stipendien“. Solange jedoch Stipendien zur wissenschaftlichen Qualifi-

zierung vergeben werden, bietet eine stipendienbegleitende sozialversicherungspflichtige 

befristete Beschäftigung eine Statusverbesserung für die Betroffenen und soll nicht ausge-

schlossen werden. 

 

2) Engführung des Qualifizierungsbegriffs auf die Promotion  
Das WissZeitVG als Sonderbefristungsrecht für die Wissenschaft „will Hochschulen befris-

tungsrechtlich nur dafür privilegieren, dass sie für Wissenschaft und Praxis wissenschaftliches 

Personal (weiter)qualifizieren“,10 so heißt es im Kommentar zum WissZeitVG, dessen Koautor 

Ulrich Preis selbst die Grundidee des WissZeitVG in seiner ursprünglichen Fassung bzw. seiner 

Vorläuferbestimmungen im Hochschulrahmengesetz – den Verzicht auf eine sachliche Befris-

tungsbegründung in einem bestimmten zeitlichen Rahmen – mit entworfen hat: Die Arbeit-

geber konnten – solange es sich grundsätzlich um wissenschaftliche Dienstleistungen han-

delte – ohne Angabe sachlicher Gründe befristete Arbeitsverträge mit nicht promovierten 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem Zeitraum von sechs Jahren und mit pro-

movierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über weitere sechs in der Medizin so-

gar neun Jahre abschließen.  

 

Diese Logik hat der Gesetzgeber auch mit der WissZeitVG-Novelle von 2016 nicht vollständig 

aufgegeben. Zwar ist die Befristung seitdem nur noch zulässig, wenn sie „zur Förderung der 

eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung erfolgt“, doch der Qualifizie-

rungsbegriff ist nach wie vor maximal unbestimmt. So können in der Promotionsphase so-

wohl einzelne Arbeitsetappen in der Promotionsentwicklung als auch Vorhaben in der Lehre 

oder in der Projektdurchführung mögliche Qualifizierungsziele sein. In den Worten des Bun-

desarbeitsgerichts: „Es genügt, dass eine wissenschaftliche […] Kompetenz angestrebt wird, 

die in irgendeiner Form zu einer beruflichen Karriere, auch außerhalb der Hochschule, befä-

higt […]“.11 Gleichzeitig verlangt das WissZeitVG jedoch – welche die Befristung rechtferti-

                                                           
8 Vgl. www.gew.de/aktuelles/detailseite/juengste-urteile-staerken-forderungen-der-gew. 
9 Sofern nicht anders angegeben beziehen sich die Angaben in der allgemeinen Begründung auf 

die Nummerierung von Paragrafen, Absätzen und Sätzen nach Maßgabe des Dresdner Gesetz-
entwurfs der GEW (zweite Spalte in der nachfolgenden Synopse). 

10 Ulrich Preis/Daniel Ulber: Kommentar zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, 2. Aufl., München 

2017, S. 18.  
11 BAG 7 AZR 573/20 vom 02.02.2022. 

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/juengste-urteile-staerken-forderungen-der-gew
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genden Qualifizierungsziele auch immer zuvor vereinbart worden waren: Am Ende der sechs 

Jahre Höchstbefristungsdauer vor der Promotion muss die abgeschlossene Promotion ste-

hen, damit im Rahmen des WissZeitVG eine weitere befristete Beschäftigung möglich ist.  

 

Unbestritten ist die Promotion die entscheidende Voraussetzung für eine wissenschaftliche 

Laufbahn in Hochschulen und Forschung, sie ist zugleich auch die Eintrittskarte für viele ver-

antwortungsvolle Stellen außerhalb der Wissenschaft. Um die Promotionsphase rechtlich zu 

schützen, ist daher in § 2 Absatz 1 Satz 1 eine Engführung des Qualifizierungsbegriffs auf den 

Begriff der Promotion erforderlich. Dies ist der notwendige Anker, um auch alle weiteren 

rechtlichen Rahmenbedingungen auf die Erfordernisse eines erfolgreichen Promotionsab-

schlusses abzustimmen, insbesondere die Verankerung von Mindestvertragslaufzeiten. 

 

Allein in der Personalkategorie der künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die 

Promotion weder innerhalb noch außerhalb der Hochschulen eine unabdingbare Bedingung 

für die Karriereentwicklung einschließlich der Übernahme einer Professur. Hier ist ein offe-

nerer Qualifizierungsbegriff angemessen, um den künstlerischen Qualifizierungswegen ange-

messen Rechnung zu tragen – unter der Bedingung, dass auch hier gemäß § 2 Absatz 1  

Satz 5 Qualifizierungsziel und -dauer konkret im Arbeitsvertrag enthalten sind. 

  

3) Verankerung von Mindestvertragslaufzeiten für die Promo-
tion: in der Regel sechs Jahre, mindestens aber vier Jahre 
Die viel zu kurzen Vertragsfristen, die die WissZeitVG-Evaluation zu Tage befördert hat, tra-

gen nachweislich zu Kettenbefristungen bei und verlängern den Promotionsprozess, da die 

Promovierenden sich regelmäßig mehrfach vor Projektabschluss individuell um eine An-

schlussfinanzierung kümmern und um Anschlussverträge bangen müssen. Wir erwarten vom 

Gesetzgeber, dass er die in seinem Auftrag erhobenen empirischen Daten ernst nimmt und 

die verbindliche Absicherung angemessener Vertragslaufzeiten im Gesetz verankert. 

 

Um den gesamten Promotionsprozess vertraglich abzusichern, fordert die GEW eine Fest-

schreibung der Regellaufzeit für Promotionsverträge auf sechs Jahre und damit eine Aus-

schöpfung der bisherigen Höchstbefristungsdauer. Diese Laufzeit orientiert sich an den 

durchschnittlichen Promotionslaufzeiten, die der BuWiN 2021 über alle Fächer hinweg mit 

5,7 Jahren (ohne Medizin) angibt. Um den Fächerdifferenzen Rechnung zu tragen, schlägt die 

GEW eine Regellaufzeit von sechs Jahren mit einer Mindestlaufzeit von vier Jahren vor (§ 2 

Absatz 1 Satz 7). Eine Unterschreitung der Regellaufzeit von sechs Jahren soll nur noch zuläs-

sig sein, wenn eine begründete Prognose nachweist, dass das Qualifizierungsziel schneller 

erreicht werden kann (§ 2 Absatz 1 Satz 8). Ein früherer Promotionsabschluss ist für beide 

Vertragsparteien unschädlich, schafft ggf. Zeit, die Forschungsergebnisse zu publizieren und 

Übergänge und Übergaben zu sichern.   
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4) Absicherung der Promotion durch klare Trennung von Pro-
motionsaufgaben, Drittmittelprojekten und Daueraufgaben 
Die Promotionszeit von maximal sechs Jahren wird gegenwärtig häufig von anderen, qualifi-

zierungsfremden Aufgaben und in erheblichem Umfang von unbezahlter Mehrarbeit belas-

tet.12 Promovierende werden regelmäßig in so hohem Maße für Daueraufgaben in Lehre und 

Administration sowie promotionsferne Forschungstätigkeiten in Anspruch genommen, dass 

die Promotion nicht oder nur durch unbezahlte Mehrarbeit in erheblichem Umfang erfolg-

reich abgeschlossen werden kann. Promovierende, die im Rahmen von Drittmittelprojekten 

beschäftigt sind, finden häufig keine nach Inhalt und Laufzeit angemessenen Bedingungen 

für einen erfolgreichen Abschluss ihrer Promotion vor. Hier sieht der Gesetzentwurf der GEW 

mehrere Maßnahmen vor, die die Promotion absichern sollen.  

 

Zunächst soll im Gesetz der Grundsatz festgehalten werden, dass Hochschulen und For-

schungseinrichtungen zur unbefristeten Beschäftigung verpflichtet sind, sofern überwiegend 

Daueraufgaben übertragen werden (§ 1 Abs. 2 Satz 2).  

 

Damit die Promovierenden eine realistische Chance haben, ihr Qualifizierungsziel zu errei-

chen, sind für die Qualifizierung mindestens 50 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit vorzu-

sehen (§ 2 Absatz 1 Satz 5): Das sind bei einer Vollzeitbeschäftigung 50 Prozent der verein-

barten Arbeitszeit, bei einer Dreiviertel-Stelle 67 Prozent, bei einer Zweidrittel-Stelle 75 Pro-

zent, bei einer halben Stelle 100 Prozent der der vereinbarten Arbeitszeit. 

 

Erfolgt die Beschäftigung zum Zweck der Qualifizierung, wird aber aus Mitteln Dritter finan-

ziert, so müssen auch die Voraussetzungen einer Qualifizierungsbefristung erfüllt werden 

(§ 2 Absatz 2 Satz 3) und der Arbeitgeber muss im Vertrag den konkreten gesetzlichen Befris-

tungsgrund benennen. Ein allgemeiner Bezug auf das Gesetz, wie bisher, darf nicht mehr aus-

reichen.  

 

Eine befristete Beschäftigung soll ferner in Zukunft nur noch auf die Höchstbefristungsdauer 

angerechnet werden dürfen, wenn für die Promotion mindestens 50 Prozent der regelmäßi-

gen Arbeitszeit für die Promotion vertraglich gesichert zur Verfügung steht (§ 2 Absatz 3 Satz 

1 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Satz 5).  

 

5) Dauerperspektive nach der Promotion 
Mit der Promotion ist die formale wissenschaftliche Qualifizierung abgeschlossen. Weder der 

Deutsche noch der Europäische Qualifikationsrahmen kennen ein über die Promotion hin-

ausgehendes Qualifikationsniveau. Die Promotion berechtigt zur Übernahme einer Junior- 

oder Tenure Track-Professur. Promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lehren 

und forschen selbständig, sie sind gegenüber der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

antragsberechtigt. Jenseits der Promotion ist es daher angemessen, wie in anderen Berufen 

statt von wissenschaftlicher Qualifizierung von weiterer beruflicher Entwicklung zu sprechen. 

                                                           
12 Promovierende leisten durchschnittlich sieben Stunden unbezahlte Mehrarbeit wöchentlich auf 

Vollzeitstellen und über 17 Stunden unbezahlte Mehrarbeit wöchentlich auf Teilzeitstellen. Vgl. 
Jens Ambrasat: Bezahlt oder unbezahlt? Überstunden im akademischen Mittelbau. In: Forschung 
& Lehre 2/2019, S. 153. Vgl. dazu auch Sommer u. a., a. a. O, S. 116. 
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Es gibt auch keine wissenschaftliche Qualifikation jenseits der Promotion, die im Besonderen 

für eine Tätigkeit außerhalb der Wissenschaft vorbereitet.  

 

Eine Tätigkeit an Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die sich an die Promotion an-

schließt, ist eine Entscheidung für die Wahrnehmung von Daueraufgaben in der Wissenschaft 

und muss entsprechend auf Dauerstellen erfolgen oder mindestens verbindlich auf eine Dau-

erstelle hinführen. Das neue Wissenschaftsentfristungsgesetz muss dafür die entscheiden-

den Weichen stellen. Selbst die Bundesministerin für Bildung und Forschung hat auf ihrer 

WissZeitVG-Konferenz am 27. Juni 2022 kritisiert, dass ein Befristungsanteil von 63 Prozent 

bei Postdoc-Beschäftigten zu hoch sei.13 Jetzt müssen den Worten Taten folgen. 

 

Die GEW schlägt in ihrem Gesetzentwurf daher eine begriffliche Trennung von Promotion als 

wissenschaftlicher Qualifizierung einerseits und Entwicklungszielen nach der Promotion, die 

auf Dauerstellen in der Wissenschaft hinführen, andererseits, vor.  

 

Entscheidend ist, dass eine befristete Beschäftigung nach der Promotion gemäß § 2 Absatz 1 

Satz 2 zwingend mit einer verbindlichen Zusage für eine unbefristete Anschlussbeschäftigung 

verbunden und bei Erreichen der vereinbarten Entwicklungsziele eingelöst werden muss. Die 

Ziele müssen angemessen, nachvollziehbar und erreichbar sein und bei Vertragsschluss 

schriftlich festgehalten werden. Die Erreichung der Ziele mit der Konsequenz der Überfüh-

rung in eine Dauerstelle ist in einem transparenten Verfahren nach Maßgabe landesrechtli-

cher Vorgaben festzustellen (§ 2 Absatz 1 Sätze 2 bis 4). Die von der GEW für Promotionsstel-

len vorgeschlagenen Regelungen für Mindestlaufzeiten (in der Regel sechs, mindestens aber 

vier Jahre) sowie für die Festlegung des Mindestanteils der vertraglichen Arbeitszeit für die 

Qualifizierung gelten analog.  

 

6) Verbindliche Verlängerungen zum Nachteilsausgleich für 
alle 
Der Gesetzgeber hat im WissZeitVG Regelungen zum Nachteilsausgleich geschaffen, die in 

ihrer konkreten Ausgestaltung zum Teil zu erheblichen nicht zu rechtfertigenden Benachtei-

ligungen führen oder aufgrund ihrer Unverbindlichkeit in der Praxis ungenutzt bleiben. Um 

dies zu korrigieren setzt der Dresdner Gesetzentwurf der GEW auf zwei Ebenen an. 

 

Verbindliche Ausgestaltung der Verlängerungskomponenten unter Einbeziehung 
der Drittmittelbeschäftigten 
Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben nach aktueller Gesetzeslage die Mög-

lichkeit, über die Höchstbefristungsdauer hinaus Verträge zum Zweck des Nachteilsaus-

gleichs auch über die Höchstbefristungsdauer von sechs plus sechs bzw. neun Jahren hinaus 

zu verlängern: um zwei Jahre pro betreutem Kind unter 18 Jahren (familienpolitische Kom-

ponente), um zwei Jahre im Fall einer Schwerbehinderung oder chronischen Krankheit (in-

klusionspolitische Komponente) und um ein Jahr im Falle von coronabedingten Verzögerun-

gen (Corona-Komponente). Dabei handelt es sich um Kann-Regelungen, die weitgehend ins 

Leere laufen. In der Praxis lehnen 42 Prozent aller in der Evaluation befragten Einrichtungen 

                                                           
13 Nachzuhören im Videomitschnitt der Veranstaltung, den das BMBF auf seinen Seiten online 

gestellt hat: www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/veranstaltungen/2022/220627-konferenz-wiss-
zeitvg.html.  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/veranstaltungen/2022/220627-konferenz-wisszeitvg.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/veranstaltungen/2022/220627-konferenz-wisszeitvg.html
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die Nutzung dieser Verlängerungsmöglichkeiten prinzipiell ab, insgesamt liegt die Nutzung 

dieser Verlängerungsmöglichkeiten bei gerade mal einem Prozent.14 

 

Der GEW-Gesetzentwurf sieht eine verbindliche Ausgestaltung dieser Verlängerungsoptio-

nen und ihre Ausweitung auf Drittmittelbefristete vor, sodass die Beschäftigten in Zukunft 

einen vollständigen und verbindlichen Anspruch auf Anwendung der inklusionspolitischen 

und Corona-Komponente haben und dieser Anspruch im Fall der familienpolitischen Kompo-

nente für zwei Jahre bei Betreuung von Kindern besteht (§ 2 Absatz 5 Satz 2). Bei der fami-

lienpolitischen Komponente soll die weitergehende Verlängerungsoption um zwei Jahre je 

Kind wie bisher als Kann-Regelung und Ausweitung der Höchstbefristungsdauer zusätzlich 

bestehen bleiben.  

 

Ausweitung der schon bestehenden Verlängerungsansprüche und Gleichstellung 
aller nach WissZeitVG befristeten Beschäftigten  
Die Verlängerungsansprüche gemäß § 2 Absatz 5 werden im GEW-Gesetzentwurf ausgewei-

tet. Konkret geht es um die Verlängerung von befristeten Arbeitsverträgen um Zeiten der 

Beurlaubung zur Betreuung oder Pflege von Angehörigen, der Beurlaubung für wissenschaft-

liche oder künstlerische Tätigkeiten, des  Mutterschutzes und der Elternzeit, des Grundwehr- 

und Zivildienstes, der Freistellung für die Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal-  

oder Schwerbehindertenvertretung und als Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte oder 

um krankheitsbedingte Ausfallzeiten. Die hier verankerten Ansprüche auf Vertragsverlänge-

rung sollen auf alle nach dem WissZeitVG bzw. künftig Wissenschaftsentfristungsgesetz be-

fristet Beschäftigten, also auch der drittmittelbefristeten sowie der studentischen Beschäf-

tigten, ausgedehnt werden. 

 

Der Katalog der Verlängerungsansprüche ist außerdem im Sinne eines Anspruchs auf gleich-

berechtigte Partizipation aller befristet Beschäftigten um einen neuen Tatbestand zu erwei-

tern. Zeiten einer Mitgliedschaft in Gremien der betrieblichen Interessensvertretung oder 

der akademischen Selbstverwaltung sowie Zeiten für Aufgaben der Schwerbehindertenver-

tretung und als Gleichstellungsbeauftragte müssen auch dann zu einem Verlängerungsan-

spruch führen, wenn keine Freistellung erfolgt oder diese gar nicht möglich ist; darüber hin-

aus müssen auch Tätigkeiten in der akademischen Selbstverwaltung oder in Aufsichtsgre-

mien Verlängerungstatbestände begründen. Die GEW schlägt für diese Zeiten einen Anrech-

nungsfaktor von 50 Prozent vor, damit demokratische Mitwirkung nicht zu einem Nachteil 

im Qualifizierungs- oder Forschungsprozess führt (§ 2 Absatz 5 Satz 1 Ziffer 6). Es geht hier 

um nichts weniger als um den Ausgleich eines Demokratiedefizits, denn die Interessen der 

größten Beschäftigtengruppen sind gegenwärtig in den Selbstverwaltungsgremien und be-

triebliche Interessenvertretungen deutlich unterrepräsentiert. Dauerbefristungen schließen 

viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler faktisch von einer demokratischen Teilhabe 

aus. 

 

                                                           
14 Sommer u. a., a. a. O., S. 129 f. 
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7) Studentische Beschäftigung: Aufhebung der Höchstbefris-
tungsdauer und Verankerung von Mindestlaufzeiten  
Das WissZeitVG definiert die studienbegleitenden wissenschaftlichen Hilfstätigkeiten eigen-

ständig und bundesweit einheitlich. Das ist gut so. Damit haben die Länder und Hochschulen 

einen verbindlichen Rahmen, in dem sie Studierende befristet beschäftigen können. Biblio-

theks-, IT- und sonstige administrative Tätigkeiten gehören nicht dazu – für sie gelten die 

Befristungsregelungen des allgemeinen Arbeitsrechts sowie der einschlägigen Tarifverträge. 

Was der Gesetzgeber 2016 eindeutig geregelt hat, kommt nun dank erfolgreicher Klagen von 

studentischen Beschäftigten allmählich in der Praxis an.15 

 

Dennoch gibt es Handlungsbedarf. Die Ergebnisse der WissZeitVG-Evaluation legen einen kla-

ren Auftrag an den Gesetzgeber nahe, den extremen Kurzzeitbefristungen bei den studenti-

schen Beschäftigten bundeseinheitlich einen Riegel vorzuschieben. Bei Kurzzeitbefristungen 

von maximal sechs Monaten in der überwiegenden Mehrheit aller Verträge (bis 90 Prozent)16 

gilt auch für die Studierenden: Diese Art der unsicheren und prekären Beschäftigung ist im 

hohen Maße sozial exklusiv. Hinzu kommt in der Regel eine niedrige Bezahlung in Höhe oder 

knapp oberhalb des Mindestlohnniveaus. Damit studienbegleitende Beschäftigung nicht ein 

zusätzlicher Luxus derjenigen bleibt, die nicht auf einen verlässlichen Job angewiesen sind, 

besteht dringender Handlungsbedarf. Die GEW schlägt eine Regelvertragsdauer von zwei 

Jahren vor (§ 6 Satz 2). Es gibt keinen Grund, warum eine Vertragsdauer von in der Regel zwei 

Jahren, wie sie in Berlin nach Maßgabe des Hochschulgesetzes seit vielen Jahren praktiziert 

wird, nicht auch bundesweit umzusetzen wäre.17 

 

Mit der WissZeitVG-Novelle von 2016 wurde klargestellt, dass studienbegleitende Beschäfti-

gung nicht auf die Promotionszeit angerechnet wird. Allerdings wurde gleichzeitig eine 

Höchstbefristungsdauer von sechs Jahren für studentische Beschäftigte eingeführt, die nicht 

zu den tatsächlichen Studienzeiten passt. An diese Grenze können nicht zuletzt jene stoßen, 

die wegen Studienfachwechsels, Schwerbehinderung, ehrenamtlichen Engagements oder 

der Wahrnehmung von Care-Aufgaben länger studieren und zugleich auf einen verlässlichen 

Verdienst zur Studienfinanzierung angewiesen sind. Kontraproduktiv ist, wenn gerade in der 

Studienabschlussphase Verdienstmöglichkeiten wegfallen, weil die Höchstbefristungsdauer 

erreicht ist. Der GEW-Gesetzentwurf sieht daher die ersatzlose Streichung der Höchstbefris-

tungsdauer vor (§ 6 Satz 1). 
 

8) Aufhebung der Tarifsperre  
Es ist skandalös, dass das WissZeitVG Gewerkschaften und Arbeitgebern nach wie vor unter-

sagt, tarifvertragliche Regelungen für die befristete Beschäftigung in der Wissenschaft aus-

zuhandeln, wie dies in allen anderen Branchen selbstverständlich möglich ist, um sozialpart-

nerschaftlich zu einem fairen Interessensausgleich zu kommen. Der Gesetzgeber ist der im 

Grundgesetz verankerten Tarifautonomie von Gewerkschaften und Arbeitgebern verpflich-

                                                           
15 BAG 7 AZR 245/20 vom 30.06.2021, vgl. www.gew.de/aktuelles/detailseite/urteil-bundesarbeits-

gericht-studentin-erstreitet-dauerstelle.  
16 Sommer u.a., a. a. O., S. 149. 
17 So auch die Forderung der bundesweiten TVStud-Bewegung: „Planbarkeit durch Mindestlaufzei-

ten“, siehe tvstud.de/faq/#planbarkeit.  

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/urteil-bundesarbeitsgericht-studentin-erstreitet-dauerstelle
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/urteil-bundesarbeitsgericht-studentin-erstreitet-dauerstelle
https://tvstud.de/faq/#planbarkeit
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tet, die Ampelkoalition hat sich verpflichtet, die Tarifautonomie zu stärken. Die GEW zeigt, 

wie es geht: durch Streichung von § 1 Absatz 1 Satz 2 und 3 des geltenden WissZeitVG. 

Über das WissZeitVG hinaus gehender Reformbedarf  
 

Auf der WissZeitVG-Konferenz, zu der das BMBF am 27. Juni 2022 Stakeholder eingeladen 

hatte, um die Evaluationsergebnisse des Gesetzes im Hinblick auf den anstehenden Reform-

bedarf auszuwerten, hatte Ministerin Bettina Stark-Watzinger mit großem Nachdruck be-

tont, dass das WissZeitVG nur eine Stellschraube für die Verbesserung der Beschäftigungsbe-

dingungen in der Wissenschaft sei. Das ist unbestreitbar. Eine grundlegende Reform des 

WissZeitVG im Sinne einer Weiterentwicklung zu einem Wissenschaftsentfristungsgesetz ist 

dringend notwendig, wenn auch nicht hinreichend für eine Verbesserung der Beschäftigungs-

bedingungen und für eine nachhaltige Personalstrukturplanung und Personalsicherung in 

Forschung und Lehre. Wichtig ist aber auch umgekehrt zu betonen, dass viele Reformvor-

schläge für die Hochschulen und Forschungseinrichtungen ins Leere laufen, wenn sie nicht 

ihrerseits von einer grundlegenden Reform des WissZeitVG flankiert werden. Die folgenden 

Vorschläge sind insofern ergänzend, nicht alternativ zum Dresdner Gesetzentwurf der GEW 

für ein Wissenschaftsentfristungsgesetz zu lesen.18 

 

Geänderte Finanzierungsstrukturen: deutliche Ausweitung der Grundfinanzierung 
Um den gewünschten Aufwuchs an Dauerstellen zu erreichen, ist eine deutliche Ausweitung 

der verlässlich planbaren Grundfinanzierung – deutlich über den Ausgleich von Kosten- und 

Preissteigerungen hinaus – erforderlich, damit die Hochschulen und Forschungseinrichtun-

gen ausreichend Planungssicherheit für den notwendigen Aufwuchs an unbefristeten Stellen 

haben. Eine Reform des WissZeitVG ohne diese Änderung in der Finanzstruktur birgt eine 

doppelte Gefahr: einen trotzigen Einstellungsstopp der Hochschulen und Forschungseinrich-

tungen und eine weitere Erhöhung des relativen Anteils an Drittmittelstellen.  

 

Veränderung der Drittmittelvergabepraxis  
Drittmittelgeber müssen ihre Förderbedingungen so anpassen, dass Promotionsförderung im 

Rahmen von Drittmittelprojekten im Einklang mit den Laufzeitregelungen, den Verlänge-

rungsansprüchen und den Vorgaben zur Vertragsgestaltung für Promotionsstellen nach § 2 

Absatz 1 WissZeitVG möglich sind. Solange und soweit dies nicht erfolgt ist, sind die Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen gefordert, mit einer vorausschauenden und intelligen-

ten Personal- und Haushaltsplanung (Drittmittel-Pooling und Überbrückungsfonds) gegenzu-

steuern: Beschäftigte müssen über die Laufzeit der Drittmittelfinanzierung hinaus oder un-

befristet beschäftigt werden können. Die Weiterfinanzierung kann über andere Drittmittel 

oder Haushaltsmittel erfolgen. Drittmittelgeber dürfen daher nicht länger verhindern, dass 

in den Hochschulen und Forschungseinrichtungen unbefristete Beschäftigte im Rahmen von 

Drittmittelprojekten beschäftigt werden.  

 

                                                           
18 Vgl. dazu bereits Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Hauptvorstand: Wege zum Traum-

job Wissenschaft, Aktionsprogramm zur Umsetzung des Templiner Manifests, Frankfurt am Main 
2013, www.gew.de/wissenschaft/templiner-manifest/aktionsprogramm.  

https://www.gew.de/wissenschaft/templiner-manifest/aktionsprogramm
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Der Überlast begegnen: Etablierung einer aufgabengerechten Personalstruktur an 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
Um die Vermischung von Daueraufgaben und Qualifizierung strukturell zu vermeiden, müs-

sen die Arbeitgeber in der Wissenschaft für eine entsprechend differenzierte Struktur- und 

Entwicklungsplanung Sorge tragen. Der Rahmen dafür und die Kontrolle darüber ist für die 

Hochschulen in den Ländergesetzen festzuschreiben. Die GEW hat dafür unter dem Motto 

„Wissenschaft als Beruf“ bereits 2017 ein umfassendes Reformkonzept vorgelegt und 2021 

weiterentwickelt.19  

 

Etablierung von Departmentstrukturen 
Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind häufig für die strategi-

sche Personalstrukturplanung einer Fakultät nur begrenzt verfügbar, da sie in hohem Maße 

als Ausstattung für Lehrstühle bzw. Professuren gelten und so der kollektiven Planung entzo-

gen sind. Dies ist den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern – wie auch den studenti-

schen Beschäftigten – unwürdig und nicht aufgabenrecht für das Wissenschaftssystem. Die 

Einführung von Departmentstrukturen an den Hochschulen und analog in den Forschungs-

einrichtungen ist die notwendige Bedingung für eine aufgabengerechte Personalstrukturpla-

nung, die systematisch nach Daueraufgaben und Qualifizierung unterscheidet und auf dieser 

Basis Personal entwickelt.20 

 

Streichung der sachgrundlosen Befristung aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBFG) 
Gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und den anderen im DGB zusam-

mengeschlossenen Gewerkschaften fordert die GEW seit langem, die sachgrundlose Befris-

tung ersatzlos aus dem TzBfG zu streichen (§ 14 Abs. 2). Ursprünglich war die Einführung der 

sachgrundlosen Befristungsmöglichkeit dafür gedacht, Langzeiterwerbslose wieder in den 

Arbeitsmarkt zu integrieren. Mittlerweile wird diese Regelung insbesondere im öffentlichen 

Dienst als verlängerte Probezeit oder als Instrument der Flexibilisierung und Personalfluktua-

tion missbraucht. Dieses mögliche Schlupfloch ist flankierend zur WissZeitVG-Reform zu 

schließen. 

 

                                                           
19 Der Überlast begegnen: Eine aufgabengerechte Personalstruktur für die Hochschulen, in: Be-

schlüsse des 29. Ordentlichen Gewerkschaftstages der GEW 2021, www.gew.de/fileadmin/me-
dia/publikationen/hv/GEW/GEW-Beschluesse/Beschluesse-GT-2021/202108-GEWTAG21-Be-
schlussdoku-web.pdf, S. 18 f. 

20 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Hauptvorstand: Wissenschaft als Beruf. Personal- 
und Karrierestruktur an Universitäten. Ein Reformvorschlag der Bildungsgewerkschaft GEW, 
Frankfurt am Main 2017, www.gew.de/aktuelles/detailseite/wissenschaft-als-beruf.  

https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/GEW/GEW-Beschluesse/Beschluesse-GT-2021/202108-GEWTAG21-Beschlussdoku-web.pdf
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/GEW/GEW-Beschluesse/Beschluesse-GT-2021/202108-GEWTAG21-Beschlussdoku-web.pdf
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/GEW/GEW-Beschluesse/Beschluesse-GT-2021/202108-GEWTAG21-Beschlussdoku-web.pdf
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/wissenschaft-als-beruf
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Synopse 
Gegenüberstellung von geltendem Gesetzestext und 
Gesetzentwurf mit Begründungen der einzelnen  
Vorschriften 
 
 

Gesetz über befristete Ar-
beitsverträge in der Wissen-
schaft (Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz – WissZeitVG) 
vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 
506), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 
25. Mai 2020 (BGBl. I S. 
1073)  

Gesetzentwurf der Gewerk-
schaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) vom  
23. September 2022: 
Gesetz zur Förderung der un-
befristeten Beschäftigung in 
der Wissenschaft (Wissen-
schaftsentfristungsgesetz – 
WissEntfristG)  

Begründung der einzelnen 
Vorschriften des Gesetzent-
wurfs 

§ 1 Befristung von Arbeits-
verträgen 

§ 1 Befristung von Arbeits-
verträgen 

Änderung von Satz 1: 

(1) 1Für den Abschluss von 
Arbeitsverträgen für eine be-
stimmte Zeit (befristete Ar-
beitsverträge) mit wissen-
schaftlichem und künstleri-
schem Personal mit Aus-
nahme der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer 
an Einrichtungen des Bil-
dungswesens, die nach Lan-
desrecht staatliche Hoch-
schulen sind, gelten die §§ 2, 
3 und 6. 

 

(1) 1Für den Abschluss von 
Arbeitsverträgen für eine be-
stimmte Zeit (befristete Ar-
beitsverträge) mit wissen-
schaftlichem und künstleri-
schem Personal mit Aus-
nahme der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer 
sowie des überwiegend mit 
Lehraufgaben oder überwie-
gend mit Aufgaben in der 
Wissenschaftsverwaltung o-
der im Wissenschaftsma-
nagement betrauten Perso-
nals an Einrichtungen des Bil-
dungswesens, die nach Lan-
desrecht staatliche Hoch-
schulen sind, gelten die §§ 2, 
3 und 6; die §§ 2 und 3 gelten 
aber nur für den Abschluss 
befristeter Arbeitsverträge 
mit mindestens der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit, 
sofern sie nicht ergänzend zu 
einem Stipendium, das der 
Qualifizierung im Sinne die-
ses Gesetzes dient, geschlos-
sen werden.  

 

Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes waren 
2018 noch 35 Prozent aller 
Lehrkräfte für besondere Auf-
gaben befristet beschäftigt, 
obwohl auf diesen Stellen un-
zweifelhaft Daueraufgaben in 
der Lehre erfüllt werden.  

Um weiterem Rechtsmiss-
brauch vorzubeugen ist es er-
forderlich, wissenschaftliches 
Personal, das überwiegend 
mit Lehraufgaben oder Auf-
gaben im Wissenschaftsma-
nagement bzw. in der Wis-
senschaftsverwaltung betraut 
ist, explizit aus dem Geltungs-
bereich des WissEntfristG 
auszuschließen.  

Die Begrenzung des Gel-
tungsbereichs auf Personal 
mit mehr als einem Viertel 
der regelmäßigen Arbeitszeit 
knüpft an das Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts vom 
20.01.2021 (7 AZR 193/20) 
an, das Arbeitsverträge mit 
weniger als einem Viertel der 
regelmäßigen Arbeitszeit für 
Qualifizierungszwecke bereits 
nach geltender Rechtslage 
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für ungeeignet hält. Dem vor-
liegenden Gesetzentwurf 
liegt die Annahme zugrunde, 
dass eine erfolgreiche Qualifi-
zierung innerhalb des Befris-
tungsrahmens von grundsätz-
lich sechs Jahren mindestens 
50 Prozent der regelmäßigen 
Arbeitszeit erfordert – so 
auch in § 2 Abs. 1 Satz 5 
(neu). Eine Ausnahme hier-
von ist notwendig für ergän-
zende Arbeitsverträge zu Sti-
pendien, da im Falle einer 
Kombination von Teilzeitbe-
schäftigung unter 50 Prozent 
und Stipendium eine Qualifi-
zierungszeit von mindestens 
50 Prozent der regelmäßigen 
Arbeitszeit im Sinne von § 2 
Abs. 1 Satz 4 dieses Gesetzes-
vorschlags unterstellt werden 
kann. 

2Von diesen Vorschriften 
kann durch Vereinbarung 
nicht abgewichen werden. 
3Durch Tarifvertrag kann für 
bestimmte Fachrichtungen 
und Forschungsbereiche von 
den in § 2 Abs. 1 vorgesehe-
nen Fristen abgewichen und 
die Anzahl der zulässigen Ver-
längerungen befristeter Ar-
beitsverträge festgelegt wer-
den. 
4Im Geltungsbereich eines 
solchen Tarifvertrages kön-
nen nicht tarifgebundene 
Vertragsparteien die Anwen-
dung der tariflichen Regelun-
gen vereinbaren.  
 
 
5Die arbeitsrechtlichen Vor-
schriften und Grundsätze 
über befristete Arbeitsver-
träge und deren Kündigung 
sind anzuwenden, soweit sie 
den Vorschriften der §§ 2 bis 
6 nicht widersprechen. 

2Von diesen Vorschriften 
kann durch Vereinbarung 
nicht abgewichen werden. 
3Durch Tarifvertrag kann für 
bestimmte Fachrichtungen 
und Forschungsbereiche von 
den in § 2 Abs. 1 vorgesehe-
nen Fristen abgewichen und 
die Anzahl der zulässigen Ver-
längerungen befristeter Ar-
beitsverträge festgelegt wer-
den.  
2Im Geltungsbereich eines 
solchen Tarifvertrages, der 
die Befristung im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes regelt, 
können nicht tarifgebundene 
Vertragsparteien die Anwen-
dung der tariflichen Regelun-
gen vereinbaren. 
3Die arbeitsrechtlichen Vor-
schriften und Grundsätze 
über befristete Arbeitsver-
träge und deren Kündigung 
sind anzuwenden, soweit sie 
den Vorschriften der §§ 2 bis 
6 nicht widersprechen. 

Streichung der Sätze 2 (alt) 
und 3 (alt), Änderung von 
Satz 4 (alt)/Satz 2 (neu):  
Die Ampelkoalition hat es 
sich im Koalitionsvertrag zur 
Aufgabe gemacht, die Tarif-
autonomie, die Tarifpartner 
und die Tarifbindung zu stär-
ken. Die Aufhebung der Tarif-
sperre des WissZeitVG, die 
eine sachlich nicht gerecht-
fertigte Sonderregelung im 
Arbeitsrecht darstellt, wird 
die Tarifautonomie in den 
Wissenschaftsbetrieben stär-
ken. Sie wird auch den Raum 
öffnen, in der Praxis sich er-
gebende notwendige Norm-
konkretisierungen tarifver-
traglich einvernehmlich vor-
zunehmen, die jetzt der 
Rechtsprechung überlassen 
sind. Die Spezialregelung des 
bisherigen Sätze 2 (alt) und 3 
(alt), die stark beschränkte 
Ausnahmen von der Tarif-
sperre vorsehen, kann dann 
entfallen. Aus der Streichung 
der Sätze 2 (alt) und 3 (alt) 
ergibt sich die logische 
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Folgeänderung von Satz 4 
(alt)/Satz 2 (alt).  

   

(2) Unberührt bleibt das 
Recht der Hochschulen, das 
in Absatz 1 Satz 1 bezeich-
nete Personal auch in unbe-
fristeten oder nach Maßgabe 
des Teilzeit- und Befristungs-
gesetzes befristeten Arbeits-
verhältnissen zu beschäfti-
gen. 

(2) 1Unberührt bleibt das 
Recht der Hochschulen, das 
in Absatz 1 Satz 1 bezeich-
nete Personal auch in unbe-
fristeten oder nach Maßgabe 
des Teilzeit- und Befristungs-
gesetzes befristeten Arbeits-
verhältnissen zu beschäfti-
gen. 

 

 2Zur unbefristeten Beschäfti-
gung sind die Hochschulen 
verpflichtet, wenn dem in 
Abs. 1 Satz 1 bezeichneten 
Personal überwiegend Dauer-
aufgaben übertragen wer-
den. 

Einfügung von Satz 2 (neu): 

Die Ergänzung um einen 
neuen Satz 2 zielt – ebenso 
wie bereits die Ergänzung in 
§ 1 Abs. 1 – auf die Veranke-
rung des Grundsatzes „Dau-
erstellen für Daueraufgaben“ 
im Gesetz ab. 

§ 2 Befristungsdauer; Befris-
tung wegen Drittmittelfinan-
zierung 

§ 2 Befristungsdauer; Befris-
tung wegen Drittmittelfinan-
zierung 

Änderung von Satz 1: 

(1) 1Die Befristung von Ar-
beitsverträgen des in § 1 Abs. 
1 Satz 1 genannten Personals, 
das nicht promoviert ist, ist 
bis zu einer Dauer von sechs 
Jahren zulässig, wenn die be-
fristete Beschäftigung zur 
Förderung der eigenen wis-
senschaftlichen oder künstle-
rischen Qualifizierung erfolgt.  

 

(1) 1Die Befristung von Ar-
beitsverträgen des in § 1 Abs. 
1 Satz 1 genannten Personals, 
das nicht promoviert ist, ist 
bis zu einer Dauer von sechs 
Jahren zulässig, wenn die be-
fristete Beschäftigung zur 
Förderung zum Zweck der ei-
genen wissenschaftlichen 
Qualifizierung mit dem Ziel 
der Promotion oder bei 
künstlerischem Personal zum 
Zweck der vereinbarten 
künstlerischen Qualifizierung 
erfolgt. 

Ermöglichte das WissZeitVG 
ursprünglich eine sachgrund-
lose Befristung von sechs Jah-
ren vor und sechs (in der Me-
dizin neun) Jahren nach der 
Promotion, muss die Befris-
tung seit der Novelle von 
2016 zur Qualifizierung erfol-
gen. Der Gesetzgeber hat den 
Begriff der Qualifizierung je-
doch nicht definiert, was zu 
einem Flickenteppich von Be-
fristungsbegründungen ge-
führt hat. Als Qualifizierung 
gilt, so hat es jüngst das Bun-
desarbeitsgericht ausgelegt, 
die Erlangung jeder wissen-
schaftlichen Kompetenz, „die 
in irgendeiner Form zu einer 
beruflichen Karriere, auch au-
ßerhalb der Hochschule, be-
fähigt“ (BAG 7 AZR 573/20 
vom 02.02.2022). Damit kön-
nen die Arbeitgeber jede 
noch so kleinteilig definierte 
wissenschaftliche Dienstleis-
tung als Qualifizierung be-
zeichnen, Arbeitsverträge 
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entsprechend befristen und 
in der Folge auch beliebig 
kurze Laufzeiten im Sinne der 
Rechtsprechung als „ange-
messen“ darstellen (siehe un-
ten Satz 3 (alt)). Um diesen 
Trend umzukehren ist eine 
Engführung des Qualifizie-
rungsbegriffs im Sinne eines 
Sachgrunds für die Befristung 
unabdingbar. Dieser muss in 
der ersten Phase auf die Pro-
motion und das Ziel des Pro-
motionsabschlusses be-
schränkt werden.  
Für künstlerisches Personal 
sind der künstlerischen Quali-
fikation und Entwicklung  an-
gemessene Qualifizierungs-
ziele zu vereinbaren. Künstle-
rische Qualifikationen kön-
nen formale Abschlüsse ent-
halten (z. B. „Konzertexa-
men“), aber auch nicht-for-
mal sein (z. B. „eigenständige 
Erstellung eines Drehbuchs“). 
Künstlerische Qualifikations-
schritte entfalten für die wei-
tere Qualifizierung in den 
Künsten im Hinblick auf eine 
mögliche Professur sowie auf 
eine Tätigkeit im Kulturbe-
trieb außerhalb der Hoch-
schule eine ähnliche Relevanz 
wie die Promotion im wissen-
schaftlichen Bereich.  

2Nach abgeschlossener Pro-
motion ist eine Befristung bis 
zu einer Dauer von sechs Jah-
ren, im Bereich der Medizin 
bis zu einer Dauer von neun 
Jahren zulässig, wenn die be-
fristete Beschäftigung zur 
Förderung der eigenen wis-
senschaftlichen oder künstle-
rischen Qualifizierung erfolgt;  

 

2Nach abgeschlossener Pro-
motion ist eine Befristung bis 
zu einer Dauer von sechs Jah-
ren, im Bereich der Medizin 
bis zu einer Dauer von neun 
Jahren zulässig, wenn die be-
fristete Beschäftigung zur 
Förderung der eigenen wis-
senschaftlichen oder künstle-
rischen Qualifizierung erfolgt 
mit dem in § 1 Absatz 1 Satz 
1 genannten Personal verein-
bart wird, dass die Befris-
tungsabrede entfällt, wenn 
wissenschaftliche oder künst-
lerische Entwicklungsziele er-
reicht worden sind. 

Änderung von Satz 2, Einfü-
gung der Sätze 3 (neu) und 4 
(neu):  

Mit der Promotion ist die wis-
senschaftliche Qualifizierung 
abgeschlossen. Dem ent-
spricht, dass auch der Deut-
sche und Europäische Qualifi-
kationsrahmen kein über die 
Promotion hinaus gehendes 
Qualifikationsniveau kennen. 
Nach der Promotion können 
Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aber einen 
wissenschaftlichen und 
künstlerischen Entwicklungs-
prozess durchlaufen, der sie 
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3Die Entwicklungsziele nach 
Satz 2 werden mit dem in § 1 
Absatz 1 Satz 1 genannten 
Personal als Gegenstand des 
Arbeitsvertrags vereinbart 
und sind nachvollziehbar und 
erreichbar auszugestalten. 

4Die Entscheidung über die 
Zielerreichung nach Satz 1 er-
folgt im Rahmen eines trans-
parenten Verfahrens nach 
Maßgabe des Landesrechts. 

etwa auf eine Professur oder 
eine andere Position zur ei-
genverantwortlichen Wahr-
nehmung wissenschaftlicher 
und künstlerischer Aufgaben 
vorbereitet. Diese Entwick-
lung verbessert die Arbeits-
marktposition außerhalb der 
Wissenschaft jedoch nicht. 
Eine Befristung von Arbeits-
verträgen mit promoviertem 
wissenschaftlichem Personal 
ist daher nur dann gerecht-
fertigt, wenn damit zugleich 
eine verbindliche und bere-
chenbare Dauerperspektive 
eröffnet wird: über eine An-
schlusszusage, die zu einem 
unbefristetem Beschäfti-
gungsverhältnis führt, wenn 
die vereinbarten wissen-
schaftlichen und künstleri-
schen Entwicklungsziele er-
reicht werden. Damit wird 
die Etablierung von Laufbah-
nen nach dem Vorbild eines 
„Tenure Track“ in der Post-
doc-Phase obligatorisch. 

 5Dient der Arbeitsvertrag der 
Qualifizierung gemäß Satz 1 
oder der Entwicklung nach 
den Sätzen 2 bis 4 muss der 
Arbeitsvertrag konkrete Aus-
sagen über das Qualifizie-
rungs- bzw. Entwicklungsziel, 
dessen Dauer sowie den Um-
fang der dafür verfügbaren 
Arbeitszeit, der nicht weniger 
als 50 vom Hundert der regel-
mäßigen Arbeitszeit betragen 
darf, enthalten.  

 

Einfügung von Satz 5 (neu): 

Da die Qualifizierung die Vo-
raussetzung für die Befris-
tung eines Arbeitsvertrages 
nach Absatz 1 ist, muss die 
Qualifizierung im Mittelpunkt 
des Beschäftigungsverhältnis-
ses stehen, also mindestens 
50 Prozent der Arbeitszeit 
betragen. Um eine Benach-
teiligung von Teilzeitbeschäf-
tigten auszuschließen, für die 
die gleichen Höchstbefris-
tungsdauern und Regellauf-
zeiten gelten, wird dabei auf 
die regelmäßige Arbeitszeit 
einer Vollzeitstelle Bezug ge-
nommen. Das bedeutet, dass 
bei einer 75 Prozent-Stelle 
zwei Drittel, bei einer 50 Pro-
zent-Stelle 100 Prozent der 
Arbeitszeit für die eigenstän-
dige Qualifizierung zur Verfü-
gung stehen. Das gilt analog 
für die Befristung von 
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Arbeitsverträgen nach der 
Promotion, die der Errei-
chung wissenschaftlicher und 
künstlerischer Entwicklungs-
ziele dienen. 

die zulässige Befristungs-
dauer verlängert sich in dem 
Umfang, in dem Zeiten einer 
befristeten Beschäftigung 
nach Satz 1 und Promotions-
zeiten ohne Beschäftigung 
nach Satz 1 zusammen weni-
ger als sechs Jahre betragen 
haben.  

6dDie zulässige Befristungs-
dauer verlängert sich in dem 
Umfang, in dem Zeiten einer 
befristeten Beschäftigung 
nach Satz 1 und Promotions-
zeiten ohne Beschäftigung 
nach Satz 1 zusammen weni-
ger als sechs Jahre betragen 
haben.  

 

3Die vereinbarte Befristungs-
dauer ist so zu bemessen, 
dass sie der angestrebten 
Qualifizierung angemessen 
ist. 

7Die vereinbarte Befristungs-
dauer ist so zu bemessen, 
dass sie der angestrebten 
Qualifizierung angemessen 
ist soll sechs Jahre betragen 
und darf vier Jahre nicht un-
terschreiten. 

8Bei Arbeitsverträgen mit ei-
ner Laufzeit unter sechs Jah-
ren ist eine nachvollziehbare 
begründete Prognose, dass 
das Qualifizierungs- bzw. Ent-
wicklungsziel innerhalb des 
Vertragszeitraums erreicht 
werden wird, Bestandteil des 
Arbeitsvertrages.  

Änderung von Satz 3 (alt) 
bzw. Satz 7 (neu), Einfügung 
von Satz 8 (neu): 

Das wesentliche Ziel des Ge-
setzgebers, mit der 2016er 
Novelle des WissZeitVG die 
hohe Anzahl „unsachgemä-
ßer“ Kurzzeitbefristungen 
einzudämmen, ist geschei-
tert: Der Trend zu massen-
haften Kurzzeitbefristungen 
hat sich grundsätzlich auch 
nach 2016 fortgesetzt. Die 
mittlere Vertragslaufzeit von 
Verträgen mit nicht-promo-
vierten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern liegt 
nach den Befunden der vom 
BMBF in Auftrag gegebenen 
Evaluation der Auswirkungen 
der WissZeitVG-Novelle im 
Jahr 2020 bei etwa 20 Mona-
ten und deckt damit gerade 
etwa ein Drittel der im 
Durchschnitt für eine Promo-
tion erforderliche Zeitdauer 
ab (laut Bundesbericht Wis-
senschaftlicher Nachwuchs 
2021 sind es 4,7 Jahre, ohne 
die Medizin 5,7 Jahre), über 
40 Prozent der Arbeitsver-
träge läuft nicht einmal ein 
Jahr. Erforderlich ist daher 
eine klare gesetzliche Vor-
gabe im Sinne einer Orientie-
rung der Vertragslaufzeiten 
an der zulässigen Höchstbe-
fristungsdauer von sechs 
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Jahren für die Qualifizie-
rungsbefristung. Bei kürzeren 
Laufzeiten, die vier Jahre 
nicht unterschreiten dürfen, 
muss eine entsprechende 
Prognose zur Erreichung des 
Qualifizierungsziels vorgelegt 
werden. 

4Die nach den Sätzen 1 und 2 
insgesamt zulässige Befris-
tungsdauer verlängert sich 
bei Betreuung eines oder 
mehrerer Kinder unter 18 
Jahren um zwei Jahre je Kind. 

5Satz 4 gilt auch, wenn hin-
sichtlich des Kindes die Vo-
raussetzungen des § 15 Abs. 
1 Satz 1 des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes 
vorliegen. 

6Die nach den Sätzen 1 und 2 
insgesamt zulässige Befris-
tungsdauer verlängert sich 
bei Vorliegen einer Behinde-
rung nach § 2 Absatz 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetz-
buch oder einer schwerwie-
genden chronischen Erkran-
kung um zwei Jahre. 

7Innerhalb der jeweils zulässi-
gen Befristungsdauer sind 
auch Verlängerungen eines 
befristeten Arbeitsvertrages 
möglich. 

9Die nach den Sätzen 1 und 2 
insgesamt zulässige Befris-
tungsdauer verlängert sich 
bei Betreuung eines oder 
mehrerer Kinder unter 18 
Jahren um zwei Jahre je Kind. 

10Satz 49 gilt auch, wenn hin-
sichtlich des Kindes die Vo-
raussetzungen des § 15 Abs. 
1 Satz 1 des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes 
vorliegen. 

11Die nach den Sätzen 1 und 
2 insgesamt zulässige Befris-
tungsdauer verlängert sich 
beim Nachweis des Vorlie-
gens einer Behinderung nach 
§ 2 Absatz 1 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch oder 
einer chronischen Erkrankung 
um zwei Jahre. 

12Innerhalb der jeweils zuläs-
sigen Befristungsdauer sind 
auch Verlängerungen eines 
befristeten Arbeitsvertrages 
möglich. 

Zu den Sätzen 4 bis 7 (alt) 
bzw. 9 bis 12 (neu): 

Eine verbindliche Ausgestal-
tung der hier geregelte fami-
lien- sowie behinderten- bzw. 
inklusionspolitischen Kompo-
nente sieht der vorliegende 
Gesetzentwurf in § 2 Abs. 5 
Satz 2 (neu) vor. Die Regelun-
gen hier sollten fortgeschrie-
ben werden, damit auch Be-
schäftigte von einer Erweite-
rung der Höchstbefristungs-
dauer profitieren, die nicht o-
der nicht vollständig von dem 
in § 2 Abs. 5 Satz 2 (neu) vor-
gesehenen Verlängerungsan-
spruch Gebrauch machen. 

   

(2) Die Befristung von Ar-
beitsverträgen des in § 1 Abs. 
1 Satz 1 genannten Personals 
ist auch zulässig, wenn die 
Beschäftigung überwiegend 
aus Mitteln Dritter finanziert 
wird, die Finanzierung für 
eine bestimmte Aufgabe und 
Zeitdauer bewilligt ist und die 
Mitarbeiterin oder der Mitar-
beiter überwiegend der 
Zweckbestimmung dieser 
Mittel entsprechend beschäf-
tigt wird; die vereinbarte Be-
fristungsdauer soll dem be-
willigten Projektzeitraum ent-
sprechen. 

(2) 1Die Befristung von Ar-
beitsverträgen des in § 1 Abs. 
1 Satz 1 genannten Personals 
ist auch zulässig, wenn die 
Beschäftigung überwiegend 
aus Mitteln Dritter finanziert 
wird, die Finanzierung für 
eine bestimmte Aufgabe und 
Zeitdauer bewilligt ist und die 
Mitarbeiterin oder der Mitar-
beiter überwiegend der 
Zweckbestimmung dieser 
Mittel entsprechend beschäf-
tigt wird; die vereinbarte Be-
fristungsdauer soll muss dem 
bewilligten Projektzeitraum 
entsprechen. 

Änderung von Satz 1 und Ein-
fügung von Satz 2 (neu): 
Ein wesentliche Befund der 
Evaluation des WissZeitVG 
ist, dass nur bei 70 Prozent 
der befristeten Arbeitsver-
träge nach § 2 Abs. 2 (Dritt-
mittelbefristungen) die Ver-
tragslaufzeit der Projektlauf-
zeit entspricht. Zwischen dem 
Anspruch des Gesetzes und 
der Wirklichkeit klafft eine 
erhebliche Lücke. Um diese 
zu schließen, ist die Vorgabe 
der Übereinstimmung von 
Projekt- und Vertragslaufzeit 
schärfer zu fassen, die Soll- 
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2Der Arbeitsvertrag muss 
Aussagen über das zu bear-
beitende Projekt, den von 
dem in § 1 Absatz 1 Satz 1 be-
zeichneten Personal zu bear-
beitenden Anteil am Projekt, 
die Laufzeit des Projekts und 
den Umfang der für die Pro-
jektarbeit anzusetzenden Ar-
beitszeit enthalten. 

durch eine Muss-Bestim-
mung zu ersetzen. Um den 
Befristungsgrund für beide 
Vertragsparteien transparent 
und rechtssicher zu gestalten, 
muss der Projektbezug im Ar-
beitsvertrag eindeutig er-
kennbar sein. 

   
 3Dient der Arbeitsvertrag 

auch dem Zweck der wissen-
schaftlichen und künstleri-
schen Qualifizierung oder 
Entwicklung im Sinne dieses 
Gesetzes und wird er zugleich 
aus Mitteln Dritter finanziert, 
muss er konkrete Aussagen 
über das Qualifizierungs- 
bzw. Entwicklungsziel, die 
Qualifizierungs- bzw. Ent-
wicklungsdauer und den Um-
fang der für Qualifizierungs- 
bzw. Entwicklungszwecke 
verfügbaren Arbeitszeit, die 
nicht weniger als 50 vom 
Hundert der regelmäßigen 
Arbeitszeit einer Vollzeitstelle 
betragen darf, enthalten; in 
diesem Fall erfordert die 
Wirksamkeit der Befristung 
die Erfüllung der Vorausset-
zungen sowohl von Absatz 1 
Satz 2 bis 5 als auch von Ab-
satz 2 Satz 2. 

Einfügung von Satz 3 (neu):  

Da das Gesetz die Hochschu-
len und Forschungseinrich-
tungen befristungsrechtlich 
im Kern deshalb privilegiert, 
da sie für Wissenschaft und 
Praxis wissenschaftliches Per-
sonal qualifizieren, muss der 
Grundsatz gelten: Qualifizie-
rungs- bzw. Entwicklungsbe-
fristung geht der Drittmittel-
befristung vor. In ähnlicher 
Weise hat sich die Bundesmi-
nisterin für Bildung und For-
schung bei der Eröffnung der 
Konferenz des Ministeriums 
zum WissZeitVG am 
27.06.2022 geäußert. Erfolgt 
über ein drittmittelfinanzier-
tes befristetes Beschäfti-
gungsverhältnis eine wissen-
schaftliche oder künstlerische 
Qualifizierung oder Entwick-
lung, müssen die gleichen An-
forderungen an die Ausge-
staltung des Arbeitsvertrags 
gelten wie bei einer Qualifi-
zierungs- bzw. Entwicklungs-
befristung. 

   

(3) 1Auf die in Absatz 1 gere-
gelte zulässige Befristungs-
dauer sind alle befristeten Ar-
beitsverhältnisse mit mehr 
als einem Viertel der regel-
mäßigen Arbeitszeit, die mit 
einer deutschen Hochschule 
oder einer Forschungseinrich-
tung im Sinne des § 5 abge-
schlossen wurden, sowie ent-
sprechende Beamtenverhält-
nisse auf Zeit und 

(3) 1Auf die in Absatz 1 gere-
gelte zulässige Befristungs-
dauer sind alle befristeten Ar-
beitsverhältnisse mit mehr 
als einem Viertel mit mindes-
tens der Hälfte der regelmä-
ßigen Arbeitszeit, die mit ei-
ner deutschen Hochschule o-
der einer Forschungseinrich-
tung im Sinne des § 5 nach 
Maßgabe von Absatz 1 oder 
Absatz 2 Satz 3 

Änderung und Ergänzung von 
Satz 1: 

Befristete Beschäftigungsver-
hältnissen werden nur noch 
dann auf die Höchstbefris-
tungsdauer für Qualifizie-
rungsbefristungen gemäß Ab-
satz 1 im Umfang von sechs 
Jahren vor der Promotion 
und sechs – in der Medizin 
neun – Jahren nach der Pro-
motion angerechnet, wenn 
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Privatdienstverträge nach § 3 
anzurechnen.  

abgeschlossen wurden, sowie 
entsprechende Beamtenver-
hältnisse auf Zeit und Privat-
dienstverträge nach § 3 anzu-
rechnen, insofern sie zum 
Zweck der Qualifizierung o-
der Entwicklung im Sinne die-
ses Gesetzes geschlossen 
wurden. 

diese der Qualifizierung die-
nen und die entsprechenden 
arbeitsvertraglichen Regelun-
gen bestehen. Damit wird si-
chergestellt, dass die gesetzli-
che Höchstbefristungsdauer 
in vollem Umfang zur Förde-
rung der wissenschaftlichen 
Qualifizierung genutzt wer-
den kann und nicht für an-
dere Zwecke „verbraucht“ 
wird. Gemäß § 2 Absatz 1 
Satz 5 ist die hierfür anzuset-
zende Untergrenze neu mit 
mindestens der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit anzu-
setzen und hier entsprechend 
zu ändern.  

2Angerechnet werden auch 
befristete Arbeitsverhält-
nisse, die nach anderen 
Rechtsvorschriften abge-
schlossen wurden. 

Angerechnet werden auch 
befristete Arbeitsverhält-
nisse, die nach anderen 
Rechtsvorschriften abge-
schlossen wurden. 

Streichung von Satz 2 

Auch befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse, die nach 
Maßgabe anderer Rechtsvor-
schriften als das WissZeitVG 
bzw. WissEntfristG abge-
schlossen wurden, werden 
nicht mehr auf die Höchstbe-
fristungsdauer für Qualifizie-
rungsbefristungen angerech-
net, da diese in der Regel 
keine Gelegenheit zur Qualifi-
zierung bieten. 

3Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für Arbeitsverhältnisse 
nach § 6 sowie vergleichbare 
studienbegleitende Beschäfti-
gungen, die auf anderen 
Rechtsvorschriften beruhen. 

2Die Sätze Satz 1 und 2 gelten 
gilt nicht für Arbeitsverhält-
nisse nach § 6 sowie ver-
gleichbare studienbeglei-
tende Beschäftigungen, die 
auf anderen Rechtsvorschrif-
ten beruhen. 

Änderung von Satz 3 (alt) 
bzw. Satz 2 (neu): 

Redaktionelle Folgeänderung 
aus der Streichung von Satz 2 
(alt). 

 3Ruhende Arbeitsverhält-
nisse, insbesondere in den 
Fällen des Absatzes 5 Satz 1, 
werden nicht auf die Höchst-
befristungsdauer angerech-
net.  

Ergänzung von Satz 3 (neu) 
Nach geltendem Gesetz wer-
den beispielsweise Mutter-
schutz- und Elternzeiten, die 
im Rahmen von drittmittelbe-
fristeten Arbeitsverträgen 
nach § 2 Abs. 2 genommen 
werden, auf die Höchstbefris-
tungsdauer für Qualifizie-
rungsverträge nach § 2 Abs. 1 
angerechnet, obwohl diese 
Zeiten für Qualifizierung nicht 
zur Verfügung stehen (vgl. 
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Simon Pschorr, Ordnung der 
Wissenschaft 2/2022, S. 115-
120). Der vorliegende Gesetz-
entwurf sieht zwar eine An-
rechnung von befristeten 
Drittmittelverträgen, die 
nicht der Qualifizierung die-
nen und die entsprechenden 
Voraussetzungen erfüllen, 
nicht mehr vor (Abs. 3), 
gleichwohl ist klarzustellen, 
dass die bisherige grundge-
setzwidrige Ungleichbehand-
lung von Drittmittelbefristun-
gen gegenüber Qualifizie-
rungsbefristungen ausge-
räumt wird. 

   

(4) 1Im Arbeitsvertrag ist an-
zugeben, ob die Befristung 
auf den Vorschriften dieses 
Gesetzes beruht. 

(4) 1Im Arbeitsvertrag ist an-
zugeben, ob die Befristung 
auf den und auf welchen Vor-
schriften dieses Gesetzes die 
Befristung beruht. 

Änderung von Satz 1  
Die Engführung des Zitierge-
botes auf den konkreten Be-
fristungsgrund dient dem 
Schutz der Qualifizierung.  

2Fehlt diese Angabe, kann die 
Befristung nicht auf Vor-
schriften dieses Gesetzes ge-
stützt werden. 

3Die Dauer der Befristung 
muss bei Arbeitsverträgen 
nach Absatz 1 kalendermäßig 
bestimmt oder bestimmbar 
sein. 

2Fehlten diese Angaben, kann 
die Befristung nicht auf Vor-
schriften dieses Gesetzes ge-
stützt werden. 

 3Die Dauer der Befristung 
muss bei Arbeitsverträgen 
nach Absatz 1 kalendermäßig 
bestimmt oder bestimmbar 
sein. 

 

   

(5) 1Die jeweilige Dauer eines 
befristeten Arbeitsvertrages 
nach Absatz 1 verlängert sich 
im Einverständnis mit der 
Mitarbeiterin oder dem Mit-
arbeiter um 

 
1. Zeiten einer Beurlaubung 
oder einer Ermäßigung der 
Arbeitszeit um mindestens 
ein Fünftel der regelmäßigen 
Arbeitszeit, die für die Be-
treuung oder Pflege eines  
oder mehrerer Kinder unter 
18 Jahren, auch wenn hin-
sichtlich des Kindes die Vo-
raussetzungen des § 15 Abs. 
1 Satz 1 des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes 

(5) 1Die jeweilige Dauer eines 
befristeten Arbeitsvertrages 
nach den Absatz Absätzen 1, 
2 oder nach § 6 verlängert 
sich im Einverständnis mit 
der Mitarbeiterin oder dem 
Mitarbeiter um 

1. Zeiten einer Beurlaubung 
oder einer Ermäßigung der 
Arbeitszeit um mindestens 
ein Fünftel der regelmäßigen 
Arbeitszeit, die für die Be-
treuung oder Pflege eines  
oder mehrerer Kinder unter 
18 Jahren, auch wenn hin-
sichtlich des Kindes die Vo-
raussetzungen des § 15 Abs. 
1 Satz 1 des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes 

Änderung von Satz 1: 

Die in Absatz 5 geregelte au-
tomatische Verlängerung von 
befristeten Beschäftigungs-
verhältnissen bei Beurlau-
bungen wird auf Drittmittel-
befristungen gemäß Absatz 2 
sowie auf befristete Arbeits-
verträge mit studentischen 
Beschäftigten gemäß § 6 aus-
gedehnt. Diese Regelung gilt 
bisher nur für Qualifizie-
rungsbefristungen gemäß Ab-
satz 1. Damit bekommen 
auch Drittmittelbeschäftigte, 
die sich entsprechend der Re-
gelungen der Nummern 1 bis 
6 zum Zwecke der Pflege von 
Angehörigen beurlauben 
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vorliegen, oder pflegebedürf-
tiger sonstiger Angehöriger 
gewährt worden sind, 

2. Zeiten einer Beurlaubung 
für eine wissenschaftliche  
oder künstlerische Tätigkeit 
oder eine außerhalb des 
Hochschulbereichs oder im 
Ausland durchgeführte wis-
senschaftliche, künstlerische 
oder berufliche Aus-, Fort-  
oder Weiterbildung, 

3. Zeiten einer Inanspruch-
nahme von Elternzeit nach 
dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz und Zeiten 
eines Beschäftigungsverbots 
nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des 
Mutterschutzgesetzes in dem 
Umfang, in dem eine Er-
werbstätigkeit nicht erfolgt 
ist, 

4. Zeiten des Grundwehr- 
und Zivildienstes, 

5. Zeiten einer Freistellung im 
Umfang von mindestens ei-
nem Fünftel der regelmäßi-
gen Arbeitszeit zur Wahrneh-
mung von Aufgaben in einer 
Personal- oder Schwerbehin-
dertenvertretung, von Aufga-
ben eines oder einer Frauen- 
oder Gleichstellungsbeauf-
tragten oder zur Ausübung 
eines mit dem Arbeitsverhält-
nis zu vereinbarenden Man-
dats und 

vorliegen, oder pflegebedürf-
tiger sonstiger Angehöriger 
gewährt worden sind, 

2. Zeiten einer Beurlaubung 
für eine wissenschaftliche 
 oder künstlerische Tätigkeit 
oder eine außerhalb des 
Hochschulbereichs oder im 
Ausland durchgeführte wis-
senschaftliche, künstlerische 
oder berufliche Aus-, Fort-  
oder Weiterbildung, 

3. Zeiten einer Inanspruch-
nahme von Elternzeit nach 
dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz und Zeiten 
eines Beschäftigungsverbots 
nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des 
Mutterschutzgesetzes in dem 
Umfang, in dem eine Er-
werbstätigkeit nicht erfolgt 
ist, 

4. Zeiten des Grundwehr- 
und Zivildienstes,  

5. Zeiten einer Freistellung im 
Umfang von mindestens ei-
nem Fünftel der regelmäßi-
gen Arbeitszeit zur Wahrneh-
mung von Aufgaben in einer 
Personal- oder Schwerbehin-
dertenvertretung, von Aufga-
ben eines oder einer Frauen- 
oder Gleichstellungsbeauf-
tragten oder zur Ausübung 
eines mit dem Arbeitsverhält-
nis zu vereinbarenden Man-
dats,  

lassen oder ihre Arbeitszeit 
reduzieren, die sich für wis-
senschaftliche und berufliche 
Zwecke beurlauben lassen, 
die Elternzeit in Anspruch 
nehmen oder unter Mutter-
schutz stehen, die ihren 
Wehr- oder Zivildienst antre-
ten, oder die sich als Mitglied 
einer Personalvertretung o-
der Schwerbehindertenver-
tretung oder als Frauen- oder 
Gleichstellungsbeauftragte o-
der zur Ausübung eines Man-
dats freistellen lassen, An-
spruch auf automatische Ver-
längerung ihrer befristeten 
Arbeitsverträge um die un-
terbrochenen bzw. reduzier-
ten Zeiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. um die Hälfte von Zeiten 
einer Mitgliedschaft in Gre-
mien der betrieblichen Inte-
ressenvertretung und akade-
mischen Selbstverwaltung 
und in Aufsichtsgremien der 
Hochschulen und For-
schungseinrichtungen sowie 
Zeiten der Wahrnehmung 
von Aufgaben der Schwerbe-
hindertenvertretung, der 
Gleichstellungs- und weiterer 

Einfügung von Satz 1 Ziffer 6 
(neu): 

Für befristete Beschäftigte ist 
die Vertretung ihrer Interes-
sen in den Gremien der aka-
demischen und betrieblichen 
Interessensvertretung derzeit 
erschwert, das zusätzliche 
Engagement geht zu Lasten 
der Qualifizierungs- und For-
schungszeit, sie genießen 
aufgrund der Befristung 
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6. Zeiten einer krankheitsbe-
dingten Arbeitsunfähigkeit, in 
denen ein gesetzlicher oder 
tarifvertraglicher Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung nicht 
besteht. 

rechtlich verankerter Beauf-
tragter ohne Freistellung und  

6.7. Zeiten einer krankheits-
bedingten Arbeitsunfähigkeit, 
in denen ein gesetzlicher  
oder tarifvertraglicher An-
spruch auf Entgeltfortzahlung 
nicht besteht. 

keinen vollständig vergleich-
baren Kündigungsschutz. Sie 
sind folglich in vielen Gre-
mien unterrepräsentiert. 
Nachteilsausgleich ist im 
WissZeitVG derzeit nur für 
die Minderheit derjenigen 
geregelt, die von Freistel-
lungsregelungen profitieren. 
Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf auf Bundes-
ebene. Die Länder haben hier 
keine Regelungskompetenz 
wie das Beispiel des alten 
Berliner Hochschulgesetzes 
(§ 44) gezeigt hat (vgl. BAG 7 
AZR 494/05 vom 26.07.2006) 
zeigt.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2In den Fällen des Satzes 1 
Nr. 1, 2 und 5 soll die Verlän-
gerung die Dauer von jeweils 
zwei Jahren nicht überschrei-
ten. 

2Die jeweilige Dauer eines be-
fristeten Arbeitsvertrages 
nach den Absätzen 1 und 2 
verlängert sich im Einver-
ständnis mit der Mitarbeite-
rin oder dem Mitarbeiter um 

1. zwei Jahre bei Betreuung 
eines oder mehrerer Kinder 
unter 18 Jahre (davon unbe-
rührt bleiben die Regelungen 
in § 2 Absatz 1, Sätze 9 und 
10), 

2. zwei Jahre auf der Grund-
lage eines Nachweises einer 
Behinderung nach § 2 Absatz 
1 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch oder einer chro-
nischen Erkrankung; 

3. ein Jahr zum Ausgleich von 
Nachteilen, die aufgrund der 
COVID-19-Pandemie im Zeit-
raum zwischen dem 1. März 
2020 und dem 24. November 
2021 entstanden sind.  

3In den Fällen des Satzes 1 
Nr. 1, 2 und 5 soll die Verlän-
gerung die Dauer von jeweils 
zwei Jahren nicht überschrei-
ten. 

Einfügung von Satz 2 (neu): 

Als neue Tatbestände, die ei-
nen Rechtsanspruch auf Ver-
längerung von nach Absatz 1 
befristeten Qualifizierungs-
verträgen oder – neu – nach 
Absatz 2 befristeten Drittmit-
telverträgen begründet, sieht 
der neue Satz 2 die Betreu-
ung eines oder mehrerer Kin-
der vor – auch dann, wenn 
keine Beurlaubung oder Ar-
beitszeitreduzierung für die 
Kinderbetreuung erfolgt. Da-
mit wird die bisherige fami-
lienpolitische Komponente 
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 4 bis 7 
(alt)/Satz 9 bis 12 (neu), die 
lediglich eine Ausdehnung 
der Höchstbefristungsdauer 
ohne Anspruch auf Verlänge-
rung des Arbeitsvertrages be-
inhaltet, verbindlich ausge-
staltet. Somit erhalten die 
Beschäftigten, die Kinder be-
treuen, einen Nachteilsaus-
gleich für die zeitlichen Belas-
tungen, die mit der Kinderbe-
treuung verbunden sind und 
die Dauer der Qualifizierung 
verlängern bzw. die volle 
Leistungserbringung im Dritt-
mittelprojekt ausschließen. 
Einen analogen Nachteilsaus-
gleich erhalten Beschäftigte 
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mit einer Behinderung oder 
chronischen Erkrankung so-
wie Beschäftigte, für die auf-
grund ihrer Beschäftigung 
während der Corona-Pande-
mie – vom 1. März 2020 bis 
zum Ende der epidemischen 
Lage von nationaler Trag-
weite am 24. November 2021 
– Verzögerungen und Beein-
trächtigungen ihrer Qualifi-
zierungs- und Forschungsar-
beit unterstellt werden. 

3Zeiten nach Satz 1 Nummer 
1 bis 6 werden in dem Um-
fang, in dem sie zu einer Ver-
längerung eines befristeten 
Arbeitsvertrages führen kön-
nen, nicht auf die zulässige 
Befristungsdauer angerech-
net. 

4Zeiten nach Satz 1 Nummer 
1 bis 7 und nach Satz 2 Num-
mer 1 bis 3 werden in dem 
Umfang, in dem sie zu einer 
Verlängerung eines befriste-
ten Arbeitsvertrages führen 
können, nicht auf die zuläs-
sige Befristungsdauer ange-
rechnet. 

Änderung von Satz 4 (neu): 

Folgeänderung aus Einfügung 
von Satz 2 (neu). 

§ 3 Privatdienstvertrag 

Für einen befristeten Arbeits-
vertrag, den ein Mitglied ei-
ner Hochschule, das Aufga-
ben seiner Hochschule selb-
ständig wahrnimmt, zur Un-
terstützung bei der Erfüllung 
dieser Aufgaben mit überwie-
gend aus Mitteln Dritter ver-
gütetem Personal im Sinne 
von § 1 Abs. 1 Satz 1 ab-
schließt, gelten die Vorschrif-
ten der §§ 1, 2 und 6 entspre-
chend.  

§ 3 Privatdienstvertrag 

Für einen befristeten Arbeits-
vertrag, den ein Mitglied ei-
ner Hochschule, das Aufga-
ben seiner Hochschule selb-
ständig wahrnimmt, zur Un-
terstützung bei der Erfüllung 
dieser Aufgaben mit überwie-
gend aus Mitteln Dritter ver-
gütetem Personal im Sinne 
von § 1 Abs. 1 Satz 1 ab-
schließt, gelten die Vorschrif-
ten der §§ 1, 2 und 6 entspre-
chend. 

 

§ 4 Wissenschaftliches Per-
sonal an staatlich anerkann-
ten Hochschulen 

Für den Abschluss befristeter 
Arbeitsverträge mit wissen-
schaftlichem und künstleri-
schem Personal an nach Lan-
desrecht staatlich anerkann-
ten Hochschulen gelten die 
Vorschriften der §§ 1 bis 3 
und 6 entsprechend.  

§ 4 Wissenschaftliches Per-
sonal an staatlich anerkann-
ten Hochschulen 

Für den Abschluss befristeter 
Arbeitsverträge mit wissen-
schaftlichem und künstleri-
schem Personal an nach Lan-
desrecht staatlich anerkann-
ten Hochschulen gelten die 
Vorschriften der §§ 1 bis 3 
und 6 entsprechend. 
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§ 5 Wissenschaftliches Per-
sonal an Forschungseinrich-
tungen 

Für den Abschluss befristeter 
Arbeitsverträge mit wissen-
schaftlichem Personal an 
staatlichen Forschungsein-
richtungen sowie an überwie-
gend staatlich, an institutio-
nell überwiegend staatlich  
oder auf der Grundlage von 
Artikel 91b des Grundgeset-
zes finanzierten Forschungs-
einrichtungen gelten die Vor-
schriften der §§ 1 bis 3 und 6 
entsprechend.  

§ 5 Wissenschaftliches Per-
sonal an Forschungseinrich-
tungen 

Für den Abschluss befristeter 
Arbeitsverträge mit wissen-
schaftlichem Personal an 
staatlichen Forschungsein-
richtungen sowie an überwie-
gend staatlich, an institutio-
nell überwiegend staatlich  
oder auf der Grundlage von 
Artikel 91b des Grundgeset-
zes finanzierten Forschungs-
einrichtungen gelten die Vor-
schriften der §§ 1 bis 3 und 6 
entsprechend.  

 

§ 6 Wissenschaftliche und 
künstlerische Hilfstätigkeiten 

1Befristete Arbeitsverträge 
zur Erbringung wissenschaft-
licher oder künstlerischer 
Hilfstätigkeiten mit Studie-
renden, die an einer deut-
schen Hochschule für ein Stu-
dium, das zu einem ersten 
 oder einem weiteren berufs-
qualifizierenden Abschluss 
führt, eingeschrieben sind, 
sind bis zur Dauer von insge-
samt sechs Jahren zulässig. 

§ 6 Wissenschaftliche und 
künstlerische Hilfstätigkeiten 

1Befristete Arbeitsverträge 
zur Erbringung wissenschaft-
licher oder künstlerischer 
Hilfstätigkeiten mit Studie-
renden, die an einer deut-
schen Hochschule für ein Stu-
dium, das zu einem ersten  
oder einem weiteren berufs-
qualifizierenden Abschluss 
führt, eingeschrieben sind, 
sind bis zur Dauer von insge-
samt sechs Jahren zulässig. 

Änderung von Satz 1: 

Die Höchstbefristungsdauer 
für studentische Beschäftigte, 
die wissenschaftliche und 
künstlerische Hilfstätigkeiten 
wahrnehmen, ist vor dem 
Hintergrund der verschiede-
nen Verlängerungsoptionen 
während des Studiums, vor 
dem Hintergrund der Zu-
nahme von Teilzeitstudien-
modellen sowie vor dem Hin-
tergrund der Forderung nach 
lebensbegleitendem Lernen 
ersatzlos zu streichen. Die 
Höchstbefristungsdauer ist 
auch vor dem Hintergrund 
der durchschnittlichen Stu-
diendauer über die gesamte 
Studienzeit sachlich nicht zu 
begründen. 

 2Die Vertragslaufzeit beträgt 
in der Regel zwei Jahre. 

Einfügung von Satz 2 (neu): 

Die im Auftrag des BMBF 
durchgeführte Evaluation der 
Auswirkungen der Wiss-
ZeitVG-Novelle hat ein Aus-
maß an Kurzzeitbefristungen 
von studentischen Beschäfti-
gungsverhältnissen aufge-
zeigt, das sachlich nicht ge-
rechtfertigt ist. Ein Drittel al-
ler Verträge haben eine Lauf-
zeit von maximal drei Mona-
ten, zwischen 70 und 90 Pro-
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zent aller Verträge haben 
eine Laufzeit von maximal 
sechs Monaten. Um ein Min-
destmaß an Kontinuität und 
finanzieller Absicherung zu 
gewährleisten, ist daher eine 
Vorschrift zur Regelvertrags-
laufzeit ins Gesetz aufzuneh-
men. 

 3Wird die Beschäftigung 
überwiegend aus Mitteln 
Dritter finanziert, muss die 
vereinbarte Befristungsdauer 
mindestens dem bewilligten 
Projektzeitraum entsprechen. 

Einfügung von Satz 3 (neu): 

Analog zur neuen Regelung 
für drittmittelbefristete Wis-
senschaftlerinnen und Wis-
senschaftler sollte auch für 
studentische Beschäftigte in 
Drittmittelprojekten gelten, 
dass die Projektlaufzeit aus-
zuschöpfen ist. 

2Innerhalb der zulässigen Be-
fristungsdauer sind auch Ver-
längerungen eines befriste-
ten Arbeitsvertrages möglich. 

4Innerhalb der zulässigen Be-
fristungsdauer sind auch Ver-
längerungen eines befriste-
ten Arbeitsvertrages sind 
möglich. 

Änderung von Satz 2 (alt)/ 
Satz 4 (neu): 

Die Änderung folgt aus der 
Änderung in Satz 1. 

§ 7 Rechtsgrundlage für be-
reits abgeschlossene Ver-
träge; Übergangsregelung; 
Verordnungsermächtigung 
 

§ 7 Rechtsgrundlage für be-
reits abgeschlossene Ver-
träge; Übergangsregelung; 
Verordnungsermächtigung 

 

 (1) 1Für die seit dem 23. Feb-
ruar 2002 bis zum 17. April 
2007 an staatlichen und 
staatlich anerkannten Hoch-
schulen sowie an Forschungs-
einrichtungen im Sinne des  
§ 5 abgeschlossenen Arbeits-
verträge gelten die §§ 57a bis 
57f des Hochschulrahmenge-
setzes in der ab 31. Dezem-
ber 2004 geltenden Fassung 
fort. 2Für vor dem 23. Feb-
ruar 2002 an staatlichen und 
staatlich anerkannten Hoch-
schulen sowie an Forschungs-
einrichtungen im Sinne des 
§ 5 abgeschlossene Arbeits-
verträge gelten die §§ 57a bis 
57e des Hochschulrahmenge-
setzes in der vor dem 23. 
Februar 2002 geltenden Fas-
sung fort. 3Satz 2 gilt entspre-
chend für Arbeitsverträge, 

 (1) Für die seit dem 23. Feb-
ruar 2002 bis zum 17. April 
2007 an staatlichen und 
staatlich anerkannten Hoch-
schulen sowie an Forschungs-
einrichtungen im Sinne des  
§ 5 abgeschlossenen Arbeits-
verträge gelten die §§ 57a bis 
57f des Hochschulrahmenge-
setzes in der ab 31. Dezem-
ber 2004 geltenden Fassung 
fort. Für vor dem 23. Februar 
2002 an staatlichen und 
staatlich anerkannten Hoch-
schulen sowie an Forschungs-
einrichtungen im Sinne des  
§ 5 abgeschlossene Arbeits-
verträge gelten die §§ 57a bis 
57e des Hochschulrahmenge-
setzes in der vor dem 23. 
Februar 2002 geltenden Fas-
sung fort. Satz 2 gilt entspre-
chend für Arbeitsverträge, 
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die zwischen dem 27. Juli 
2004 und dem 31. Dezember 
2004 abgeschlossen wurden. 

die zwischen dem 27. Juli 
2004 und dem 31. Dezember 
2004 abgeschlossen wurden. 

   

(2) 1Der Abschluss befristeter 
Arbeitsverträge nach § 2 Abs. 
1 Satz 1 und 2 mit Personen, 
die bereits vor dem 23. Feb-
ruar 2002 in einem befriste-
ten Arbeitsverhältnis zu einer 
Hochschule, einem Hoch-
schulmitglied im Sinne von 
§ 3 oder einer Forschungsein-
richtung im Sinne von § 5 
standen, ist auch nach Ablauf 
der in § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 
geregelten jeweils zulässigen 
Befristungsdauer mit einer 
Laufzeit bis zum 29. Februar 
2008 zulässig. 2Satz 1 gilt ent-
sprechend für Personen, die 
vor dem 23. Februar 2002 in 
einem Dienstverhältnis als 
wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Assistent stan-
den. § 2 Abs. 5 gilt entspre-
chend. 

(2) Der Abschluss befristeter 
Arbeitsverträge nach § 2 Abs. 
1 Satz 1 und 2 mit Personen, 
die bereits vor dem 23. Feb-
ruar 2002 in einem befriste-
ten Arbeitsverhältnis zu einer 
Hochschule, einem Hoch-
schulmitglied im Sinne von  
§ 3 oder einer Forschungsein-
richtung im Sinne von § 5 
standen, ist auch nach Ablauf 
der in § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 
geregelten jeweils zulässigen 
Befristungsdauer mit einer 
Laufzeit bis zum 29. Februar 
2008 zulässig. Satz 1 gilt ent-
sprechend für Personen, die 
vor dem 23. Februar 2002 in 
einem Dienstverhältnis als 
wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Assistent stan-
den. § 2 Abs. 5 gilt entspre-
chend. 

 

 (2a) § 2 Absatz 1 Satz 2 bis 5 
finden ein Jahr nach Inkraft-
treten des geänderten Geset-
zes Anwendung. Bis dahin 
findet § 2 Absatz 1 Satz 2 in 
der Fassung des Gesetzes 
vom 12. April 2007, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 25. Mai 2020 
Anwendung. 

Um den Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen die 
Gelegenheit zu geben, sich in 
der Personalstrukturplanung 
an die Erfordernisse der Neu-
fassung des Gesetzes anzu-
passen, erscheint eine Über-
gangsfrist für die Neurege-
lung der Befristung von Ar-
beitsverträgen mit promo-
vierten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern ange-
messen. 

   

(3) 1Die nach § 2 Absatz 1 
Satz 1 und 2 insgesamt zuläs-
sige Befristungsdauer verlän-
gert sich um sechs Monate, 
wenn ein Arbeitsverhältnis 
nach § 2 Absatz 1 zwischen 
dem 1. März 2020 und dem 
30. September 2020 besteht. 

(3) Die nach § 2 Absatz 1 Satz 
1 und 2 insgesamt zulässige 
Befristungsdauer verlängert 
sich um sechs zwölf Monate, 
wenn ein Arbeitsverhältnis 
nach § 2 Absatz 1 oder Absatz 
2 Satz 3 zwischen dem 1. 
März 2020 und dem 30. Sep-
tember 2020 24. November 
2021 besteht.  

Änderung von Satz 1: 

Die GEW hat bereits in ihrer 
Stellungnahme zur zweiten 
Corona-Novelle des Wiss-
ZeitVG 2020 einen gleichbe-
rechtigten Verlängerungsan-
spruch aller während der 
Pandemiebeschäftigten ge-
fordert. Aktuell bestehende 
Ungerechtigkeiten durch will-
kürlich unterschiedliche Ver-
längerungsoptionen für 
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vergleichbar von den Pande-
miefolgen in ihrer Qualifizie-
rung beeinträchtigte Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler sind auszuräumen.  

Dabei müssen auch befristete 
Drittmittelverträge nach § 2 
Absatz 2 mitberücksichtigt 
werden, soweit diese nach 
dem vorliegenden Gesetzent-
wurf überhaupt noch auf die 
Höchstbefristungsdauer an-
gerechnet werden. Das ist 
der Fall, wenn diese zugleich 
der Qualifizierung oder wis-
senschaftlichen Entwicklung 
dienen und die Voraussetzun-
gen dafür erfüllen, insbeson-
dere dass 50 Prozent der Re-
gelarbeitszeit für Qualifizie-
rung bzw. Entwicklung zur 
Verfügung stehen (§ 2 Abs. 2 
Satz 3 (neu)). Befristete Dritt-
mittelverträge, die weder 
Qualifizierung noch Entwick-
lung dienen, werden nach 
Maßgabe des vorliegenden 
Gesetzentwurfs ohnehin 
nicht mehr auf die Höchstbe-
fristungsdauer angerechnet 
(§ 2 Abs. 2 (neu)). 

2Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung wird 
ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die zulässige Be-
fristungsdauer höchstens um 
weitere sechs Monate zu ver-
längern, soweit dies aufgrund 
fortbestehender Auswirkun-
gen der COVID-19-Pandemie 
in der Bundesrepublik 
Deutschland geboten er-
scheint; die Verlängerung ist 
auch auf Arbeitsverhältnisse 
zu erstrecken, die nach dem 
30. September 2020 und vor 
Ablauf des in der Rechtsver-
ordnung genannten Verlän-
gerungszeitraums begründet 
werden. 

Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung wird 
ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die zulässige Be-
fristungsdauer höchstens um 
weitere sechs Monate zu ver-
längern, soweit dies aufgrund 
fortbestehender Auswirkun-
gen der COVID-19-Pandemie 
in der Bundesrepublik 
Deutschland geboten er-
scheint; die Verlängerung ist 
auch auf Arbeitsverhältnisse 
zu erstrecken, die nach dem 
30. September 2020 und vor 
Ablauf des in der Rechtsver-
ordnung genannten Verlän-
gerungszeitraums begründet 
werden. 

Streichung von Satz 2: 

Die Verordnungsermächti-
gung wird durch die weitge-
hende Nachteilsausgleichsre-
gelung im geänderten Satz 1 
obsolet. 
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§ 8 Evaluation 

1Die Auswirkungen dieses Ge-
setzes werden im Jahr 2020 
evaluiert. 

 

 

 

§ 8 Evaluation 

1Die Auswirkungen dieses Ge-
setzes werden im Jahr 2020 
regelmäßig alle vier Jahre un-
ter Beteiligung der Gewerk-
schaften, die das in § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 bezeichnete Per-
sonal organisieren, evaluiert. 

2Die Bundesregierung berich-
tet dem Deutschen Bundes-
tag darüber hinaus alle zwei 
Jahre, wie sich die Beschäfti-
gungsbedingungen in der 
Wissenschaft entwickeln.  

Änderung von Satz 1 und Ein-
fügung von Satz 2 (neu) 

Eine regelmäßiges Monito-
ring und regelmäßige Evalua-
tionen sind erforderlich, um 
die Auswirkungen des Geset-
zes regelmäßig zu kontrollie-
ren und zu reflektieren, in-
wiefern dieses Sonderbefris-
tungsrecht für die Wissen-
schaft gerechtfertigt ist.  

2Dieses Gesetz tritt am Tag 
nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

3Dieses Gesetz tritt am Tag 
nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

 

 



 

 

 



Die GEW – eine starke Stimme für 
den Traumjob Wissenschaft

Mit uns
Die GEW ist die Bildungsgewerkschaft im 
Deutschen Gewerkschaftsbund. Sie organisiert 
Beschäftigte in allen Bildungs bereichen – von der 
Kita bis zur Hochschule. Zu unseren Mitgliedern 
gehören Doktorandinnen und Doktoranden, Post-
docs, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben, wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Beschäftigte in Wissenschaftsmanagement und 
Serviceeinrichtungen, Technik und Verwaltung. 
Auch Studierende können der GEW beitreten. 
Die GEW macht sich für die Interessen ihrer 
Mitglieder stark. Und sie hilft ihnen, ihre Rechte 
zu kennen und durchzusetzen – mit persönlicher 
Beratung und gewerkschaftlichem Rechtsschutz. 
Wir sind überzeugt, dass auch in der Wissen-
schaft nicht die Ellbogenstrategie, sondern Soli-
darität zu Verbesserungen führt. 

Mit machen
Treten Sie der Bildungsgewerkschaft GEW bei! 
Als GEW-Mitglied
• gelten für Sie unmittelbar die von den Gewerk-

schaften ausgehandelten Tarifverträge,
• können Sie den gewerkschaftlichen Rechts-

schutz in Anspruch nehmen,
• erhalten Sie jeden Monat die Zeitschrift  

„E&W – Erziehung und Wissenschaft“ sowie die 
Zeitung Ihres GEW-Landes verbands,

• sind Sie kostenlos berufshaftpflichtversichert,
• können Sie Seminarangebote nutzen und Mate-

rialien zu zahlreichen Themen aus Bildung und 
Wissenschaft erhalten,

• können Sie sich mit Ihren Kolleginnen und 
Kollegen gewerkschafts- und bildungs politisch 
engagieren. 

Mitglied werden 
unter: www.gew.de/mitglied-werden

Weitere Informationen und den kostenlosen 
GEW-Newsletter Hochschule und Forschung gibt 
es unter: www.gew.de/wissenschaft 
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